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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf des 

Oö. Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 

 

 

Landesgesetz über die Auskunftspflicht, den Datenschutz und die Weiterverwendung 

von Informationen öffentlicher Stellen (Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und 

Informationsweiterverwendungsgesetz) 

 

§ 8 

Schutz manuell geführter Daten 

Dieser Abschnitt regelt den Schutz personenbezogener Daten, soweit diese in manuell, 

das heißt ohne Automationsunterstützung geführten Dateisysteme für Zwecke solcher 

Angelegenheiten verwendet werden, in denen die Zuständigkeit zur Gesetzgebung 

Landessache ist. 

§ 8 

Schutz manuell geführter Daten 

(1) Dieser Abschnitt regelt den Schutz personenbezogener Daten, soweit diese in 

manuell, das heißt ohne Automationsunterstützung geführten Dateien für Zwecke solcher 

Angelegenheiten verwendet werden, in denen die Zuständigkeit zur Gesetzgebung 

Landessache ist. 

(2) Dieser Abschnitt ist auf die Verwendungen von Daten im Land anzuwenden; darüber 

hinaus auch auf Datenverwendungen im Ausland, soweit solche Verwendung in anderen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union für Zwecke einer im Land gelegenen Haupt- oder 

Zweigniederlassung eines Auftraggebers geschieht. 

(3) Abweichend vom Abs. 2 ist das Recht des Sitzstaates des Auftraggebers auf eine 

Datenverarbeitung im Land anzuwenden, wenn ein Auftraggeber des privaten Bereichs mit 

Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union personenbezogene Daten im 

Land zu einem Zweck verwendet, der keiner im Land gelegenen Niederlassung dieses 

Auftraggebers zuzurechnen ist. 

(4) Dieser Abschnitt ist nicht anzuwenden, soweit personenbezogene Daten durch das 

Land nur durchgeführt werden. 

(5) Die in diesem Abschnitt verwendeten Begriffe haben die im § 4 des 

Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 57/2013, festgelegte Bedeutung. Unter „Datenverwendung“ oder „Verwendung 

von Daten“ sind ausschließlich die im Abs. 1 umschriebenen Datenverwendungen zu 

verstehen. 

 

§ 9 

Anwendung des Datenschutzgesetzes 2000 

(1) Manuell, das heißt ohne Automationsunterstützung geführte Dateisysteme gelten als 

Datenverarbeitungen im Sinn der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
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4.5.2016, S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 vom 22.11.2016, S. 72, und 

des Datenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 120/2017. 

(1) Manuell, das heißt ohne Automationsunterstützung geführte Dateien gelten als 

Datenanwendungen im Sinn des § 4 Z 7 des Datenschutzgesetzes 2000. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Artikel 2 mit Ausnahme des 3. Hauptstücks des 

Datenschutzgesetzes ist auf Dateisysteme im Sinn des Abs. 1 anzuwenden. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Artikel 2 1. bis 10. Abschnitt des 

Datenschutzgesetzes 2000 sind auf diese Dateien sinngemäß anzuwenden. Im § 6 Abs. 4 

tritt an die Stelle des Bundeskanzlers die Landesregierung. § 17 des 

Datenschutzgesetzes 2000 ist mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass die 

Meldepflicht nur für solche Dateien besteht, deren Inhalt gemäß § 18 Abs. 2 des 

Datenschutzgesetzes 2000 der Vorabkontrolle unterliegt. 

(3) Über Beschwerden gegen Bescheide der Datenschutzbehörde nach diesem 

Abschnitt entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. 

 

§ 21 

Veröffentlichung 

(1) Das Land und die Gemeinden sind berechtigt, Namen und Bilddaten von geehrten 

Personen und den Anlass der Ehrung in Zeitungen, im Internet und anderen Medien zu 

veröffentlichen oder für eine Veröffentlichung durch Dritte zu sorgen, sofern die geehrten 

oder für eine Ehrung vorgesehenen Personen eingewilligtzugestimmt haben. 

(2) Die geehrten oder für eine Ehrung vorgesehenen Personen sind bei Einholung der 

EinwilligungZustimmung über Art und Inhalt der beabsichtigten Veröffentlichung in Kenntnis 

zu setzen. 

 

§ 22 

Verwendung personenbezogener Daten 

(1) Zum Zweck von Ehrungen sind das Amt der Landesregierung und die Gemeinden 

berechtigt, folgende personenbezogene DatenDaten von geehrten oder für eine Ehrung 

vorgesehenen Personen zu verarbeiten: 

 1. Identitätsdaten; 

 2. Adress- und Kontaktdaten; 

 3. Familienstand; 

 4. Datum und Ort der Eheschließung oder Begründung der eingetragenen Partnerschaft; 

 5. Bilddaten; 

 6. Art der Ehrung; 

 7. Ergebnis der Einholung der EinwilligungZustimmung zur Veröffentlichung nach § 21. 

(2) Die Gemeinden dürfen personenbezogene DatenDaten nach Abs. 1 an das Amt der 

Landesregierung übermitteln, sofern diese Daten für Ehrungen durch das Land erforderlich 

sind. 
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Landesgesetz über die Sicherung, die Aufbewahrung und die Nutzung von 

öffentlichem Archivgut sowie die Tätigkeit der damit betrauten Archive  

(Oö. Archivgesetz) 

 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 

 1. Archivgut des Landes: 

 a) alle archivwürdigen Unterlagen, die bei Behörden und Dienststellen des Landes 

einschließlich der Landesregierung sowie beim Landtag einschließlich des Oö. 

Landesrechnungshofs oder deren Rechts- oder Funktionsvorgängern angefallen 

sind, 

 b) jene archivwürdigen Unterlagen, die von Bundesbehörden und - einrichtungen im 

Sinn des § 2 Z 4 des Bundesarchivgesetzes mit Sitz in Oberösterreich dem Land 

Oberösterreich übereignet und vom Oö. Landesarchiv übernommen wurden, sowie 

 c) jene archivwürdigen Unterlagen, die vom Oö. Landesarchiv für das Land 

Oberösterreich durch eine zivilrechtliche Erwerbsart erworben wurden. 

 2. Archivgut von öffentlichem Interesse: alle archivwürdigen Unterlagen, die angefallen 

sind 

 a) bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes 

unterstehen, mit Ausnahme der Gemeinden und Gemeindeverbände oder 

 b) bei den vom Landesrechnungshof nach § 2 Abs. 1 Z 2 bis 5 des Oö. 

Landesrechnungshofgesetzes zu prüfenden Einrichtungen und Unternehmungen 

oder 

 c) bei Unternehmungen, an denen eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband mit 

mindestens 50% des Grund-, Stamm- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die auf 

Grund anderer finanzieller oder sonstiger wirtschaftlicher oder organisatorischer 

Maßnahmen durch eine Gemeinde oder einen Gemeindeverband beherrscht 

werden. 

 3. Archivieren: eine Tätigkeit im öffentlichen Interesse, die das Erfassen, Bewerten, 

Übernehmen, dauernde Verwahren oder Speichern sowie das Erhalten, Restaurieren, 

Ordnen, Erschließen und Nutzbarmachen von Archivgut umfasst. Archivieren umfasst 

jedenfalls auch die Verarbeitung von personenbezogene DatenDaten, insbesondere 

auch von sensiblen Daten im Sinn des § 4 Z 2 Datenschutzgesetz 2000 zum Zweck 

der Erfüllung der in diesem Landesgesetz geregelten Angelegenheiten. 

 4. Archivwürdig: Unterlagen, die auf Grund ihrer rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, 

sozialen oder kulturellen Bedeutung für Gesetzgebung, Rechtspflege, Verwaltung, 

wissenschaftliche Forschung sowie für das Verständnis von Geschichte und 

Gegenwart von bleibendem Wert sind. 

 5. Findmittel: alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für das Verständnis von 

Archivgut, dessen Nutzung und Auswertung notwendig sind. 
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 6. Kommunalarchiv: eine organisatorisch eigenständige Einrichtung einer Gemeinde 

oder eines Gemeindeverbands, die vorwiegend dem Zweck der Archivierung von 

Unterlagen dient und der fachlich geeignetes Personal zur Verfügung steht. 

 7. Kommunales Archivgut: alle archivwürdigen Unterlagen, die 

 a) bei Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder deren Rechts- und 

Funktionsvorgängern angefallen sind, sowie 

 b) jene archivwürdigen Unterlagen, die vom Träger eines Kommunalarchivs erworben 

wurden. 

 8. Öffentliches Archivgut: Archivgut des Landes und kommunales Archivgut. 

 9. Schutzfrist: jener Zeitraum, in dem eine Benutzung des Archivguts durch Dritte nicht 

zulässig ist. 

 10. Unterlagen: alle analog oder digital aufgezeichneten Informationen (Schrift-, Bild- und 

Tonaufzeichnungen) sowie alle Findmittel. 

 11. Zuständiges Archiv: 

 a) für Archivgut des Landes das Oö. Landesarchiv, 

 b) für kommunales Archivgut das Kommunalarchiv der örtlich zuständigen Gemeinde 

oder des örtlich zuständigen Gemeindeverbandes. 

 

§ 3 

Allgemeines 

(1) Die im § 2 Z 1 lit. a und b genannten Einrichtungen haben alle Unterlagen, die sie 

nicht mehr ständig benötigen, nach Ablauf einer durch die Organisationsvorschriften 

festgelegten Frist oder spätestens nach 30 Jahren dem Oö. Landesarchiv zur Übernahme 

anzubieten. Für digitale Unterlagen gilt eine Frist von drei Jahren. 

(2) Die im § 2 Z 7 lit. a genannten Einrichtungen haben archivwürdige Unterlagen, die sie 

nicht mehr ständig benötigen, nach Ablauf einer durch die Organisationsvorschriften 

festgelegten Frist oder spätestens nach 30 Jahren zu archivieren. Für digitale Unterlagen gilt 

eine Frist von drei Jahren. 

(3) Die Unterlagen sind grundsätzlich in der ursprünglichen Ordnung und mit den 

zugehörigen Findmitteln anzubieten. 

(4) Anzubieten und bei Archivwürdigkeit zu übergeben sind auch Unterlagen, die 

personenbezogene Daten enthalten, welche 

 1. der Amtsverschwiegenheit, datenschutzrechtlichen Bestimmungendem 

Datenschutzgesetz 2000 oder sonstigen Geheimhaltungsvorschriften einschließlich 

solcher über Berufsgeheimnisse unterliegen oder 

 2. nach einer Rechtsvorschrift gelöscht werden müssten, sofern nicht die Speicherung 

der Daten unzulässig war. 

(5) Digitale Unterlagen, deren Übergabeformat nicht durch Organisationsvorschriften 

geregelt ist, sind in einem mit dem zuständigen Archiv zu vereinbarenden Format zu 

übergeben. 

(6) Die Archivwürdigkeit von Unterlagen nach § 2 Z 1 wird vom Oö. Landesarchiv 

beurteilt. Zur Beurteilung der Archivwürdigkeit (§ 2 Z 4) ist dem Oö. Landesarchiv ein 

vollständiger Einblick in die angebotenen Unterlagen zu gestatten. Bestehen zwischen der 
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betroffenen Einrichtung oder dem betroffenen Unternehmen und dem Oö. Landesarchiv 

unterschiedliche Auffassungen über die Archivwürdigkeit von Unterlagen, hat die Behörde 

einen Feststellungsbescheid über die Archivwürdigkeit zu erlassen. 

 

§ 5 

Schutzfristen 

(1) Öffentliches Archivgut unterliegt einer Schutzfrist von 30 Jahren, soweit nicht 

gesetzlich anderes bestimmt ist und soweit es nicht vor seiner Übergabe bereits öffentlich 

zugänglich war. 

(2) Die Schutzfrist beginnt mit der letzten inhaltlichen Bearbeitung der Unterlagen zu 

laufen. Sind die Unterlagen aktenmäßig zusammengefasst, bestimmt sich dieser Zeitpunkt 

nach dem Datum des jüngsten Schriftstückes des Aktes. 

(3) Öffentliches Archivgut, das besondere Kategorien personenbezogener Daten oder 

personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder 

personenbezogene Daten für Zwecke der Sicherheitspolizei einschließlich des polizeilichen 

Staatsschutzes, des militärischen Eigenschutzes, der Aufklärung und Verfolgung von 

Straftaten, der Strafvollstreckung und des Maßnahmenvollzugs im Sinn der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungensensible Daten im Sinn des § 4 Z 2 

Datenschutzgesetz 2000 enthält, unterliegt einer verlängerten Schutzfrist. Diese endet mit 

dem Tod der betroffenen Person, es sei denn, diese hat einer Einsichtnahme schon zu 

Lebzeiten ausdrücklich eingewilligtzugestimmt. Ist der Todestag nicht oder nur mit großem 

Aufwand feststellbar, endet die Schutzfrist 100 Jahre nach der Geburt der betroffenen 

Person. 

(4) Archivwürdige Unterlagen, die in den Büros der Mitglieder der Landesregierung, der 

Präsidentinnen und Präsidenten des Landtags, der Klubs der im Landtag vertretenen 

Parteien, der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder der Mitglieder eines Stadtsenats 

anfallen, sind nach dem Ausscheiden des Mitgliedes aus der jeweiligen Funktion oder nach 

Auflösung des Klubs dem zuständigen Archiv zu übergeben. Die Schutzfrist beginnt mit dem 

Ausscheiden aus der jeweiligen Funktion oder der Auflösung des Klubs. Innerhalb der 

Schutzfrist sind die Unterlagen gesondert unter Verschluss und versiegelt aufzubewahren. 

Im Fall elektronisch verarbeiteter Aufzeichnungen ist eine fachgerecht gesicherte 

Datenspeicherung vorzunehmen. 

§ 6 

Benutzung 

(1) Öffentliches Archivgut steht der Öffentlichkeit nach Ablauf der Schutzfrist zur 

Benutzung zur Verfügung. Die Benutzung durch die Übergeberin oder den Übergeber ist 

auch innerhalb der Schutzfristen zulässig. 

(2) Die Benutzung von öffentlichem Archivgut kann eingeschränkt oder versagt werden, 

wenn 

 1. die Person, die die Benutzung wünscht, schwerwiegend gegen die 

Benutzungsordnung verstoßen hat oder 

 2. der Benutzungszweck auch anderweitig, insbesondere durch Einsichtnahme in 

Druckwerke oder Reproduktionen hinlänglich erreicht werden kann oder 
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 3. die erforderlichen Vorbereitungen und Maßnahmen einen nicht vertretbaren 

Verwaltungsaufwand verursachen würden. 

(3) Zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung oder aus besonders 

berücksichtigungswürdigen persönlichen Gründen kann vor Ablauf der Schutzfrist im 

Einzelfall auf schriftlichen Antrag die Benutzung gestattet werden, wenn 

 1. keine gesetzlichen Vorschriften und 

 2. keine überwiegenden schutzwürdigen öffentlichen oder privaten Interessen 

entgegenstehen. Diese Bewilligung kann mit Auflagen verbunden oder unter 

Bedingungen erteilt werden, die zur Sicherstellung der Rechte von Personen oder 

öffentlicher Interessen an der Begrenzung der Weitergabe von Daten erforderlich sind. 

(4) Die Benutzung von Unterlagen nach § 5 Abs. 4 ist vor Ablauf der Schutzfrist nur 

zulässig, wenn die seinerzeitige Funktionsinhaberin oder der seinerzeitige Funktionsinhaber 

oder der jeweilige Klub eingewilligteingewilligt hat. Verstirbt diese Person innerhalb der 

Schutzfrist, entscheidet über eine Benutzung vor Ablauf der Schutzfrist für die Mitglieder der 

Landesregierung die Landesregierung, für die Präsidentinnen und Präsidenten des Landtags 

der Landtag, für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die Mitglieder eines 

Stadtsenats der Gemeindevorstand (Stadtsenat); nach Auflösung eines Klubs entscheidet 

der Landtag. 

(5) Die Benutzung von öffentlichem Archivgut ist nicht zulässig, wenn 

 1. Grund zur Annahme besteht, dass hiedurch die öffentliche Sicherheit gefährdet würde 

oder sonstige öffentliche Interessen entgegenstehen oder 

 2. dadurch gesetzlich geschützte Rechte Dritter verletzt würden oder 

 3. das Archivgut dadurch gefährdet würde oder 

 4. in Fällen des Abs. 4 und Abs. 5 die nötigen Zustimmungen oder Einwilligungen fehlen. 

(6) Über die Versagung oder Einschränkung der Benutzung nach Abs. 2 bis 5 ist auf 

Antrag der Person, die die Benutzung wünscht, mit schriftlichem Bescheid zu entscheiden. 

(7) Die näheren Bestimmungen über die Benutzung öffentlichen Archivguts sind in der 

Benutzungsordnung festzulegen. Dort können insbesondere auch für verschiedene Arten 

von Archivgut unterschiedliche Formen der Benutzung (z. B. Einsichtnahme, Herstellung von 

Abschriften und Kopien) festgelegt werden. 

 

§ 7 

Recht auf Auskunft und Gegendarstellung 

(1) Soweit personenbezogene Daten nicht ohnehin einem gesetzlichen Auskunftsrecht 

unterliegen, hat das zuständige Archiv einer betroffenen Person auf schriftlichen Antrag 

Auskunft über die in öffentlichem Archivgut zu ihrer Person enthaltenen personenbezogenen 

Daten zu erteilen, soweit 

 1. das Archivgut erschlossen ist, 

 2. die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der 

personenbezogenen Daten ermöglichen, und 

 3. der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand im Verhältnis zu dem 

geltend gemachten Informationsinteresse steht. 
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Die Entscheidung über das zu verwendende Format bei der Auskunftserteilung trifft 

abweichend von Art. 15 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung das zuständige Archiv. 

(1) Soweit Daten nicht ohnehin dem Auskunftsrecht nach dem Datenschutzgesetz 2000 

unterliegen, hat das zuständige Archiv Betroffenen auf schriftlichen Antrag Auskunft über die 

in öffentlichem Archivgut zu ihrer Person enthaltenen Daten zu erteilen, soweit 

 1. das Archivgut erschlossen ist, 

 2. die Betroffenen Angaben machen, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und 

 3. der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand im Verhältnis zu dem geltend 

gemachten Informationsinteresse steht. 

(2) Anstelle der Auskunft kann auch innerhalb der Schutzfrist unter den 

Voraussetzungen des Abs. 1 die Benutzung des öffentlichen Archivguts gewährt werden, 

soweit schutzwürdige Interessen Dritter angemessen berücksichtigt werden können und 

keine Gründe für eine Einschränkung oder Versagung der Benutzung bestehen. 

(3) Die Auskunft ist nicht zu erteilen, soweit überwiegende berechtigte Interessen Dritter 

oder überwiegende öffentliche Interessen der Auskunftserteilung entgegenstehen. 

Überwiegende öffentliche Interessen können sich dabei ergeben aus der Notwendigkeit 

 1. des Schutzes der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich oder 

 2. der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres oder 

 3. der Sicherstellung der Interessen der umfassenden Landesverteidigung oder 

 4. des Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Interessen 

der Gemeinden, des Landes Oberösterreich, der Republik Österreich oder der 

Europäischen Union oder 

 5. der Vorbeugung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten. 

(4) Machen betroffene PersonenPersonen glaubhaft, dass öffentliches Archivgut eine 

falsche Tatsachenbehauptung enthält, die sie erheblich in ihren Rechten beeinträchtigt, 

können sie verlangen, dass dem betreffenden Archivgut eine von der betroffenen Person 

verfasste Gegendarstellung beigefügt wird. Diese hat sich auf die Tatsachenbehauptung zu 

beschränken und die entsprechenden Beweismittel anzuführen, auf die die Unrichtigkeit der 

Tatsachenbehauptung gestützt wird. Dies gilt nicht für Archivgut aus gerichtlichen oder 

verwaltungsbehördlichen Verfahren. 

(5) Über die Verweigerung der Auskunft oder die Versagung der Beifügung einer 

Gegendarstellung ist auf Antrag der betroffenen Person mit schriftlichem Bescheid zu 

entscheiden. 

(6) Weitergehende Rechte betroffener Personen gemäß Art. 15, 16, 18, 19, 20 und 21 

Datenschutz-Grundverordnung bestehen nicht. 

 

§ 13 

Aufgaben 

(1) Das Oö. Landesarchiv hat folgende Aufgaben: 

 1. Die Archivierung von Archivgut des Landes Oberösterreich. 

 2. Die Übernahme sonstiger archivwürdiger Unterlagen als Deposita, sofern an deren 

Erhaltung ein öffentliches oder wissenschaftliches Interesse besteht. 

 3. Die Beurteilung der Archivwürdigkeit von Unterlagen. 
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 4. Die archivfachliche Beratung der im § 2 Z 1 lit. a und b sowie Z 7 lit. a angeführten 

Stellen und Besichtigung von Archiven, Registraturen oder 

Informationsverwaltungseinrichtungen dieser Stellen, soweit nicht ein 

Kommunalarchiv besteht. 

 5. Die archivfachliche Beratung der Einrichtungen und Unternehmungen gemäß § 2 Z 2 

sowie privater Interessenten nach Maßgabe der im Oö. Landesarchiv vorhandenen 

Möglichkeiten, soweit diese Aufgabe nicht vom zuständigen Kommunalarchiv 

wahrgenommen wird. 

 6. Die Veranlassung und Durchführung von Maßnahmen zur Verwaltung, Aufbewahrung 

und Ablieferung der archivwürdigen Unterlagen der im § 2 Z 1 lit. a und b angeführten 

Stellen im Hinblick auf die spätere Archivierung. 

 7. Die Veranlassung geeigneter Maßnahmen für die Erhaltung der Lesbarkeit digitalen 

Archivguts des Landes und dessen Erschließung. Zu diesem Zweck kann sich das 

Oö. Landesarchiv Auftragsverarbeiter im Sinn der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungenexterner Dienstleister im Sinn des § 10 Datenschutzgesetz 2000 

bedienen. 

 8. Die Unterstützung von Recherchen und Forschungen im Archivgut des Oö. 

Landesarchivs sowie Beratung bei der Bearbeitung historischer Fragestellungen. 

 9. Die Ausarbeitung gutachtlicher Stellungnahmen und Berichte sowie Beratung in 

Fachfragen über Auftrag der Landesregierung. 

 10. Die Durchführung von wissenschaftlichen Forschungen zur oberösterreichischen 

Landesgeschichte im europäischen Zusammenhang sowie die Vermittlung 

landesgeschichtlicher Erkenntnisse und geschichtswissenschaftlicher Methoden 

durch einschlägige Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und andere 

Veranstaltungen, insbesondere in fachlicher Zusammenarbeit mit anderen 

Kultureinrichtungen des Landes Oberösterreich. 

 11. Die Erstattung von Vorschlägen zur Ernennung ehrenamtlicher Archivkuratorinnen 

und Archivkuratoren sowie deren Aus- und Weiterbildung. 

 12. Die Erstellung von Gutachten über die ordnungsgemäße Archivierung durch die 

Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der der Landesregierung als 

Aufsichtsbehörde zukommenden Befugnisse. 

 13. Die Unterstützung des Österreichischen Staatsarchivs bei der Wahrnehmung seiner 

im Denkmalschutzgesetz angeführten Aufgaben (Archivalienschutz). 

 14. Die Vertretung der Interessen des Landes Oberösterreich in nationalen und 

internationalen, den Aufgabenkreis des Landesarchivs betreffenden Fachgremien. 

(2) Das Oö. Landesarchiv hat sich bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach dem jeweils 

neuesten Stand der Wissenschaften zu richten. (Verfassungsbestimmung) Unbeschadet 

der Leitungsbefugnis der Direktorin oder des Direktors sind das Oö. Landesarchiv sowie die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Oö. Landesarchivs bei der Erstattung von Gutachten 

einschließlich der Beurteilung der Archivwürdigkeit in wissenschaftlicher und archivfachlicher 

Hinsicht weisungsfrei. 

(3) Die Landesregierung ist berechtigt, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung 

des Oö. Landesarchivs zu unterrichten. Die Direktorin bzw. der Direktor ist verpflichtet, die 
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verlangten Auskünfte unter Wahrung des Grundrechts auf Datenschutz und sonstiger 

bundesverfassungsrechtlicher Verschwiegenheitspflichten zu erteilen. Die Landesregierung 

kann die Direktorin bzw. den Direktor abberufen, wenn 

 1. ihre bzw. seine geistige oder körperliche Eignung nicht mehr gegeben ist oder 

 2. sie ihre bzw. er seine Amtspflichten grob verletzt oder dauernd vernachlässigt. 

 

§ 17 

Verweisungen 

Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in 

folgender Fassung anzuwenden: 

 1. Bundesarchivgesetz, BGBl. I Nr. 162/1999; 

 2. Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 136/2001; 

 2.3. Denkmalschutzgesetz, BGBl. Nr. 533/1923, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 92/2013BGBl. I Nr. 170/1999. 
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Oö. Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz 

 

§ 4 

Behörde 

(1) Zuständige Behörde im Sinn dieses Landesgesetzes ist die Landesregierung, soweit 

in den landesrechtlichen Regelungen der betreffenden beruflichen Tätigkeit nichts anderes 

vorgesehen ist. 

(2) Zuständige Behörde im Sinn des sechsten Abschnitts dieses Landesgesetzes ist 

weiters das Landesverwaltungsgericht. 

(3) Die Landesregierung fungiert als Koordinator gemäß Art. 56 Abs. 4 RL 2005/36/EG 

sowie als Beratungszentrum gemäß Art. 57b RL 2005/36/EG und bearbeitet die 

Warnmeldungen gemäß § 26 in den Angelegenheiten der landesrechtlich geregelten 

beruflichen Tätigkeiten. Dabei hat sie mit den entsprechenden Stellen des Bundes 

zusammenzuarbeiten und, unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungendes 

Datenschutzgesetzes 2000, Informationen über Einzelfälle bereitzustellen. 

 

§ 19 

Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Europäischen Berufsausweis 

(1) Die Behörde hat unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungendes 

Datenschutzgesetzes 2000 und der datenschutzrechtlichen Bestimmungen des 

Telekommunikationsgesetzes 2003 in der IMI-Datei die Angaben über das Vorliegen 

disziplinarrechtlicher, verwaltungsstrafrechtlicher oder strafgesetzlicher Sanktionen, die sich 

auf die Zulässigkeit der Ausübung der Tätigkeit durch die Inhaberin oder den Inhaber eines 

Europäischen Berufsausweises auswirken, unverzüglich zu aktualisieren. Informationen, die 

nicht mehr benötigt werden, sind zu löschen. 

(2) Die Behörde hat die Inhaberin oder den Inhaber des Europäischen Berufsausweises 

und die sonstigen Behörden, die Zugang zur entsprechenden IMI-Datei haben, unbeschadet 

der Verpflichtung zur Vorwarnung gemäß § 26, unverzüglich über eine gemäß Abs. 1 

vorgenommene Aktualisierung zu unterrichten. 

(3) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 ist auf folgende personenbezogene DatenDaten 

beschränkt: 

 1. die Identität der oder des Berufsangehörigen; 

 2. den betroffenen Beruf; 

 3. die Behörde oder das Gericht, die oder das die Entscheidung über die Beschränkung 

oder die Untersagung getroffen hat; 

 4. den Umfang der Beschränkung oder Untersagung der Tätigkeit; 

 5. den Zeitraum, für den die Beschränkung oder Untersagung gilt. 

(4) Die Angaben im Europäischen Berufsausweis sind auf jene personenbezogene 

DatenDaten zu beschränken, die zur Überprüfung des Rechts der Inhaberin oder des 

Inhabers auf Ausübung des Berufs, für den der Ausweis ausgestellt wurde, erforderlich sind. 

Dies betrifft: 

 1. Namen und Vornamen, 

 2. Geburtsdatum und -ort, 
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 3. Beruf, förmliche Qualifikationen der Inhaberin oder des Inhabers und anwendbare 

Regelungen, 

 4. beteiligte zuständige Behörden, Ausweisnummer und Sicherheitsmerkmale und 

 5. Bezugnahme auf ein gültiges Identitätsdokument. 

Die Behörde hat sicherzustellen, dass Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber, Kundinnen oder 

Kunden, Behörden, Parteien und andere Interessengruppen die Echtheit und Gültigkeit der 

ihnen von der Inhaberin oder vom Inhaber eines für Oberösterreich gültigen vorgelegten 

Europäischen Berufsausweises nach Maßgabe der von der Europäischen Kommission zur 

Durchführung des Art. 4e Abs. 7 RL 2005/36/EG erlassenen Rechtsakte prüfen können. 

(5) Informationen über die von der Inhaberin oder vom Inhaber des Europäischen 

Berufsausweises erworbene Berufserfahrung oder bestandene Ausgleichsmaßnahmen sind 

nur in die IMI-Datei aufzunehmen. Zugang zu den Informationen in der IMI-Datei haben nach 

Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften nur die zuständigen Behörden des 

Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaats. Die Inhaberin oder der Inhaber des Europäischen 

Berufsausweises ist auf Antrag über den Inhalt der IMI-Datei zu unterrichten. 

(6) Die in einer IMI-Datei enthaltenen personenbezogene DatenDaten dürfen solange 

verarbeitet werden, wie es für Zwecke des Anerkennungsverfahrens und als Nachweis der 

Anerkennung oder die Übermittlung der Meldung gemäß § 14 erforderlich ist. Die Inhaberin 

oder der Inhaber eines Europäischen Berufsausweises kann jederzeit und kostenlos die 

Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbezogene DatenDaten oder die 

Löschung und Sperrung der entsprechenden IMI-Datei verlangen. Die Inhaberin oder der 

Inhaber ist über dieses Recht bei der Ausstellung des Europäischen Berufsausweises zu 

informieren und alle zwei Jahre daran zu erinnern. Wurde der ursprüngliche Antrag online 

eingereicht, ist eine Erinnerung nicht erforderlich. 

(7) Betrifft ein Antrag auf Löschung einer IMI-Datei einen Europäischen Berufsausweis 

gemäß § 20 und § 21 Abs. 7, hat die Behörde in den Fällen des § 17 Abs. 3 der Inhaberin 

oder dem Inhaber der Berufsqualifikation einen Nachweis zur Bescheinigung der 

Anerkennung ihrer oder seiner Berufsqualifikation auszustellen. 

(8) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Europäischen 

Berufsausweis und in allen IMI-Dateien gilt die Behörde im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

nach §§ 17 bis 21 als datenschutzrechtlich VerantwortlicherAuftraggeber gemäß § 4 Z 4 

Datenschutzgesetz 2000. Hinsichtlich ihrer Aufgaben gemäß Art. 4e Abs. 1 bis 4 der 

RL 2005/36/EG gilt die Europäische Kommission als für die Verarbeitung Verantwortlicher im 

Sinn des Art. 2 lit. d der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Organe und Einrichtungen der 

Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr. 

 

§ 24 

Verwaltungszusammenarbeit im Rahmen der Niederlassungsfreiheit 

(1) Die Behörde hat mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten und Amtshilfe 

zu leisten, soweit dies nach den Bestimmungen der RL 2005/36/EG erforderlich ist. Dabei ist 

die Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen sicherzustellen und die 
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datenschutzrechtlichen BestimmungenBestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 sind 

einzuhalten. 

(2) Der Informationsaustausch zwischen der Behörde und den jeweiligen zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten zur Vollziehung dieses Paragrafen hat über das Binnenmarkt-

Informationssystem (IMI) zu erfolgen. 

(3) Hat die Behörde berechtigte Zweifel an der Zuverlässigkeit der antragstellenden 

Person, kann sie von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats eine Bestätigung 

darüber verlangen, dass die Ausübung dieses Berufs durch den Herkunftsstaat nicht auf 

Grund schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens oder einer Verurteilung wegen einer 

gerichtlich strafbaren Handlung ausgesetzt oder untersagt wurde. Darüber hinaus hat die 

Behörde den Aufnahmemitgliedstaat über das Vorliegen disziplinärer, 

verwaltungsstrafrechtlicher oder strafgerichtlicher Sanktionen oder sonstiger 

schwerwiegender Sachverhalte, die sich auf die Ausübung einer landesrechtlich geregelten 

beruflichen Tätigkeit durch eine im Landesgebiet niedergelassene dienstleistende Person 

auswirken könnten, zu unterrichten. 

(4) Die Behörde kann von den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 

weiters alle Informationen anfordern über 

 1. die Authentizität der von der antragstellenden Person vorgelegten Bescheinigungen 

und Ausbildungsnachweise, wenn diesbezüglich berechtigte Zweifel bestehen, 

 2. Ausbildungsnachweise der antragstellenden Person, die ganz oder teilweise in einem 

anderen als dem ausstellenden Herkunftsmitgliedstaat absolviert wurden, wenn 

berechtigte Zweifel bestehen, ob 

 a) der Ausbildungsgang in der betreffenden Einrichtung von der 

Ausbildungseinrichtung des Ausstellungsmitgliedstaats offiziell bescheinigt wurde, 

 b) der ausgestellte Ausbildungsnachweis jenem entspricht, der vorgesehen ist, wenn 

der Ausbildungsgang vollständig im Ausstellungsmitgliedstaat absolviert worden 

wäre, 

 c) mit dem Ausbildungsnachweis im Ausstellungsmitgliedstaat dieselben beruflichen 

Rechte verliehen werden, 

 3. die Ausbildung der antragstellenden Person, die erforderlich sind, um festzustellen, ob 

diese von der inländischen Ausbildung abweicht, wenn die antragstellende Person 

dazu nicht in der Lage ist (§ 10 Abs. 2). 

(5) Die Behörde hat den zuständigen Behörden und Beratungszentren (Art. 57b 

RL 2005/36/EG) der Aufnahmemitgliedstaaten die im Abs. 4 genannten Informationen über 

eine antragstellende Person, die ihre Berufsqualifikation im Landesgebiet erworben hat, zu 

übermitteln. 

(6) Die Behörde hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit einer antragstellenden Person, die 

ihre Berufsqualifikation im Landesgebiet erworben hat, Bestätigungen gemäß § 10 Abs. 3 

und 4 innerhalb von zwei Monaten auszustellen. 
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§ 27 

Verweise 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf die RL 2005/36/EG verwiesen wird, ist dies als 

Verweis auf folgende Fassung zu verstehen: Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30.9.2005, S 22, in der Fassung der Richtlinie 

2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013, ABl. 

Nr. L 354 vom 28.12.2013, S 132. 

(2) Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der 

nachstehenden Fassung anzuwenden: 

 1. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/2013; 

 2. Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 132/2015; 

 2.3. Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003), BGBl. I Nr. 70/2003, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2016; 

 3.4. Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG 1994), BGBl. Nr. 663/1994, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/2016. 
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Landesgesetz vom 3. Juli 1991 über die Erhaltung und den Schutz des Bodens vor 

schädlichen Einflüssen sowie über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln  

(Oö. Bodenschutzgesetz 1991) 

 

§ 45 

KlärschlammregisterBodenschutzregister 

(1) Die Landesregierung hat ein KlärschlammregisterBodenschutzregister einzurichten, 

in dem Folgendes festzuhalten ist: 

 1. die von den Betreibern von Abwasserreinigungsanlagen abgegebenen Mengen an 

Klärschlamm; 

 2. die Zusammensetzung und Eigenschaften des nach diesem Landesgesetz 

untersuchten Klärschlamms in Bezug auf die im § 3 Abs. 7 einschließlich der 

Verordnung gemäß § 13 enthaltenen Stoffe und sonstigen Parameter sowie die Art 

der Behandlung des Klärschlamms; 

 3. Name und Anschrift der Nutzungsberechtigten, die Klärschlamm auf Böden 

ausgebracht haben, sowie die Grundstücksnummer.  

(2) Die Landesregierung kannhat durch Verordnung die näheren Bestimmungen über die 

Einrichtung des KlärschlammregistersBodenschutzregisters sowie über die Aufbewahrung 

der ermittelten Daten zu erlassen. In der Verordnung kann auch bestimmt werden, welche 

sonstige Daten, die nach diesem Landesgesetz zu erheben sind, im 

KlärschlammregisterBodenschutzregister festzuhalten sind. 

(3) Die mit der Vollziehung dieses Landesgesetzes betrauten Behörden dürfen 

personenbezogene Daten aus dem Klärschlammregister abfragen. Die Landesregierung ist 

ermächtigt, zur Erfüllung unionsrechtlicher Verpflichtungen personenbezogene Daten auf 

Ersuchen an Einrichtungen des Bundes zu übermitteln. 

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 

Nr. 165/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 steht das 

Bodenschutzregister jedenfalls den mit der Vollziehung dieses Landesgesetzes betrauten 

Behörden zur Verfügung. Zur Erfüllung gemeinschaftsrechtlicher Verpflichtungen können 

dem Bund auf Ersuchen die Daten des Bodenschutzregisters zur Verfügung gestellt werden. 
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Landesgesetz betreffend die Chancengleichheit von Menschen mit 

Beeinträchtigungen (Oö. Chancengleichheitsgesetz - Oö. ChG) 

 

§ 47 

Amtshilfepflichten und Datenschutz 

(1) Die Gerichte, das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, das 

Arbeitsmarktservice sowie die Träger von Einrichtungen nach diesem Landesgesetz haben 

auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landesgesetzes berufenen Behörden einschließlich 

des Landesverwaltungsgerichts die für die Beurteilung der Anspruchsberechtigung, der 

Beitrags- oder der Kostenersatzpflicht nach diesem Landesgesetz erforderlichen Auskünfte 

über Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, Staatsbürgerschaft und 

Sozialversicherungsverhältnisse der anspruchsberechtigten sowie beitrags- und 

kostenersatzpflichtigen Personen, deren ehemalige oder derzeitige 

Beschäftigungsverhältnisse, Leistungen, die der Mensch mit Beeinträchtigungen wegen 

seiner Beeinträchtigungen bezieht oder geltend machen könnte, möglichst 

automationsunterstützt zu erteilen. 

(2) Die Finanzämter haben auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landesgesetzes 

berufenen Behörden einschließlich des Landesverwaltungsgerichts die im Rahmen ihres 

gesetzmäßigen Wirkungsbereichs festgestellten Tatsachen und Auskünfte über Name, 

Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse und Staatsbürgerschaft sowie Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse der beitrags- und kostenersatzpflichtigen Personen, die für die 

Beurteilung der Anspruchsberechtigung, der Beitrags- oder Kostenersatzpflicht nach diesem 

Landesgesetz erforderlich sind, möglichst automationsunterstützt bekannt zu geben und zu 

erteilen, sofern diese Daten nicht aus Abgabenbescheiden, die den ersuchenden Behörden 

zugänglich sind, entnommen werden können. 

(3) Die Meldebehörden haben auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landesgesetzes 

berufenen Behörden einschließlich des Landesverwaltungsgerichts möglichst 

automationsunterstützt Meldeauskünfte betreffend Name, Geschlecht, Geburtsdatum, 

Adresse und Staatsbürgerschaft der Personen zu erteilen, die Ansprüche nach diesem 

Landesgesetz geltend machen oder beitrags- oder kostenersatzpflichtig sind, soweit dies zur 

eindeutigen Identifizierung dieser Personen erforderlich ist. Die zur Vollziehung dieses 

Landesgesetzes berufenen Behörden einschließlich des Landesverwaltungsgerichts sind im 

Rahmen des § 17 Abs. 2 E-Government-Gesetz - E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, ermächtigt, 

zur amtswegigen Datenermittlung eine diesbezügliche elektronische Anfrage an das Zentrale 

Melderegister zu richten. 

(4) Die Träger der Sozialversicherung und die Entscheidungsträger nach § 22 Abs. 1 des 

Bundespflegegeldgesetzes - BPGG, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 51/2007, haben im Rahmen ihres gesetzmäßigen 

Wirkungsbereichs auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landesgesetzes berufenen 

Behörden einschließlich des Landesverwaltungsgerichts über alle Tatsachen möglichst 

automationsunterstützt Auskunft zu erteilen, die Ansprüche aus der Sozialversicherung oder 

nach dem Bundespflegegeldgesetz - BPGG oder die ein Beschäftigungsverhältnis betreffen, 
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und die für die Beurteilung der Anspruchsberechtigung, der Beitrags- oder der 

Kostenersatzpflicht nach diesem Landesgesetz erforderlich sind. (Anm.: LGBl.Nr. 90/2013) 

(5) Personen, deren Einkommen oder Vermögen für die Beurteilung der 

Anspruchsberechtigung, der Beitrags- oder der Kostenersatzpflicht nach diesem 

Landesgesetz maßgeblich ist, haben auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses 

Landesgesetzes berufenen Behörden einschließlich des Landesverwaltungsgerichts die 

erforderlichen Erklärungen und Nachweise innerhalb einer angemessenen Frist abzugeben 

oder vorzulegen. 

(6) Die zur Vollziehung dieses Landesgesetzes berufenen Behörden einschließlich des 

Landesverwaltungsgerichts dürfen die für die Vollziehung erforderlichen personenbezogenen 

Daten, das sind solche betreffend Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, 

Staatsbürgerschaft, Sozialversicherungsverhältnisse, individueller Hilfebedarf, Art der 

Beeinträchtigungen (Sinnesbeeinträchtigung, körperliche, geistige und psychische 

Beeinträchtigung) und Pflegegeldeinstufung der Personen, die Ansprüche nach diesem 

Landesgesetz geltend machen oder beitrags- oder kostenersatzpflichtig sind, im Einklang mit 

den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nur soweit verarbeiten und an Beteiligte des 

jeweiligen Verfahrens, an zu diesem Verfahren beigezogene Sachverständige sowie an 

ersuchte oder beauftragte Behörden übermitteln, als dies für die Beurteilung der 

Anspruchsberechtigung, der Beitrags- oder der Kostenersatzpflicht erforderlich ist. Zur 

eindeutigen Identifikation dieser Personen ist das bereichsspezifische Personenkennzeichen 

nach § 9 E-GovG§ 8 E-GovG zu verwenden. Zum Schutz der Geheimhaltungsinteressen der 

betroffenen Personen sind die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Zweck der 

Sicherheit der Verarbeitung zu treffen. Besondere Kategorien personenbezogener Daten im 

Sinn der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Gesundheitsdaten und Daten 

über die Beeinträchtigung, dürfen nur mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person 

verarbeitet werden. Zum Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen sind die im 

§ 14 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000 - DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 13/2005, genannten Maßnahmen zu treffen. 

Besonders schutzwürdige Daten nach § 4 Z 2 DSG 2000, insbesondere 

gesundheitsbezogene Daten und Daten über die Beeinträchtigung, dürfen nur mit 

Zustimmung der betreffenden Person gemäß § 4 Z 14 DSG 2000 verwendet werden.  

(7) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden sind als 

datenschutzrechtlich gemeinsam Verantwortliche ermächtigt, zum Zweck einer effizienten 

und effektiven, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten sichernden Gewährleistung von 

Leistungen nach diesem Landesgesetz die für die Vollziehung dieses Landesgesetzes 

erforderlichen personenbezogenen Daten der Personen, die Ansprüche nach diesem 

Landesgesetz geltend machen oder beitrags- oder kostenersatzpflichtig sind, gemeinsam zu 

verarbeiten. Die Träger der sozialen Hilfe bzw. der bedarfsorientierten Mindestsicherung sind 

ermächtigt, die zur Erfüllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlichen 

personenbezogenen Daten dieser gemeinsamen Verarbeitung abzufragen. 

(7a) Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und 

sonstigen Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung obliegt jedem Verantwortlichen 
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hinsichtlich jener Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm wahrgenommenen 

Aufgaben verarbeitet werden. Nimmt eine betroffene Person ein Recht nach der 

Datenschutz-Grundverordnung gegenüber einem gemäß dem ersten Satz unzuständigen 

Verantwortlichen wahr, ist sie an den zuständigen Verantwortlichen zu verweisen. 

(§ 7b) Die Landesregierung übt die Funktion des datenschutzrechtlichen 

Auftragsverarbeiters aus. Sie hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 

Abs. 3 lit. a bis h Datenschutz-Grundverordnung wahrzunehmen. 

(7) Die Verarbeitung der für die Vollziehung dieses Landesgesetzes erforderlichen 

personenbezogenen Daten der Personen, die Ansprüche nach diesem Landesgesetz 

geltend machen oder beitrags- oder kostenersatzpflichtig sind, kann zum Zwecke einer 

effizienten und effektiven, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten sichernden 

Gewährleistung von Leistungen nach diesem Landesgesetz in Form eines 

Informationsverbundsystems im Sinn des § 50 DSG 2000 erfolgen. Teilnehmer an diesem 

Informationssystem und zugleich auch dessen Auftraggeber sind die Landesregierung und 

die Bezirksverwaltungsbehörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Behörden nach diesem 

Landesgesetz. Betreiber dieses Informationsverbundsystems ist die Landesregierung. 

(8) Personenbezogene Daten aus der Verarbeitung nach Abs. 7 dürfen nach Maßgabe 

der datenschutzrechtlichen BestimmungenDaten aus dem Informationsverbundsystem 

dürfen nach Maßgabe des § 7 Abs. 2 DSG 2000 im Einzelfall nur dann an Erbringer von 

Leistungen nach diesem Landesgesetz übermittelt werden, wenn dies zur Abwicklung und 

Erbringung von Leistungen nach diesem Landesgesetz erforderlich ist und sonstige 

Möglichkeiten, die weniger in die Schutzinteressen der Betroffenen eingreifen, nicht gegeben 

sind. Jede Übermittlung ist so zu protokollieren, dass deren Zulässigkeit überprüfbar ist. Die 

Protokollaufzeichnungen sind drei Jahre aufzubewahren. 

(9) Die Landesregierung wird ermächtigt, in und zur Ausübung der Kontrolle und 

Qualitätssicherung nach § 29 im unbedingt notwendigen Ausmaß die persönlichen Daten 

betreffend die Qualifikation der in Einrichtungen tätigen Personen sowie die persönlichen 

Daten betreffend Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, Betreuungsschlüssel bzw. 

Betreuungsaufwand, individueller Hilfebedarf, Art der Beeinträchtigungen 

(Sinnesbeeinträchtigung, körperliche, geistige und psychische Beeinträchtigung), 

Pflegegeldeinstufung, Kostenträger, durchschnittliche Anwesenheitszeit in Maßnahmen der 

Oö. Behindertenhilfe, Produktion/Tätigkeitsbereiche, Art der Bildungsziele und diverse 

Fertigkeiten der Menschen mit Beeinträchtigungen, die in solchen Einrichtungen Leistungen 

nach diesem Landesgesetz in Anspruch nehmen, unter größtmöglicher Schonung des 

Anspruchs auf Geheimhaltung dieser Daten zu verwenden. 

(10) Name und Adresse von Personen und Einrichtungen, die Leistungen nach diesem 

Landesgesetz erbringen, Art und Höhe der angebotenen und erbrachten Leistungen sowie 

Daten zur Leistungsabgeltung können automationsunterstützt verarbeitet werden. 

(11) Daten nach Abs. 7 bis 10 sind unverzüglich zu löschen, soweit sie nicht in 

anhängigen oder einzuleitenden Verfahren benötigt werden, jedenfalls aber sieben Jahre 

nach Ende der Gewährung einer Leistung nach diesem Landesgesetz bzw. nach Abschluss 

der im Abs. 9 genannten Kontrolle und Qualitätssicherung. 
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Gesetz vom 19. Mai 1983 über die Regelung des Fischereiwesens in 

Oberösterreich (Oö. Fischereigesetz) 

 

§ 7a 

Elektronisches Fischereiregister 

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörden und der Landesfischereiverband sind als 

datenschutzrechtlich gemeinsam Verantwortliche ermächtigt, zum Zweck der 

Gewährleistung einer geordneten Fischereiwirtschaft und der ordnungsgemäßen Ausübung 

der Fischerei sowie der Überwachung der Bestimmungen dieses Landesgesetzes folgende 

personenbezogene Daten gemeinsam zu verarbeiten: 

1. die im Fischereibuch (§ 7) zu führenden Daten; 

2. Daten der Inhaberinnen bzw. Inhaber einer Fischerkarte (§ 17): Name, Adresse, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Ausstellungsdaten der Fischerkarte; 

3. Daten der Fischereischutzorgane (§ 23): Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Betrauungs- und Ausstellungsdaten (Daten der Angelobung, Nummer des 

Dienstausweises, Überwachungsbereich). 

(2) Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und 

sonstigen Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung obliegt jedem Verantwortlichen 

hinsichtlich jener personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm 

wahrgenommenen Aufgaben verarbeitet werden. Nimmt eine betroffene Person ein Recht 

nach der Datenschutz-Grundverordnung gegenüber einem gemäß dem ersten Satz 

unzuständigen Verantwortlichen wahr, ist sie an den zuständigen Verantwortlichen zu 

verweisen. 

(3) Die Landesregierung übt die Funktion des datenschutzrechtlichen 

Auftragsverarbeiters aus. Sie hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 

Abs. 3 lit. a bis h Datenschutz-Grundverordnung wahrzunehmen. 

§ 7a 

Elektronisches Fischereiregister; Datenanwendung 

(1) Zum Zweck der Gewährleistung einer geordneten Fischereiwirtschaft und der 

ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei sowie der Überwachung der Bestimmungen 

dieses Landesgesetzes dürfen folgende Daten in einem Informationsverbundsystem gemäß 

§ 4 Z 13 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung BGBl. I Nr. 2/2008, 

verarbeitet werden: 

 1. die im Fischereibuch (§ 7) zu führenden Daten; 

 2. Daten der Inhaberinnen oder Inhaber einer Fischerkarte (§ 17): Name, Adresse, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Ausstellungsdaten der Fischerkarte; 

 3. Daten der Fischereischutzorgane (§ 23): Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Betrauungs- und Ausstellungsdaten (Daten der Angelobung, Nummer des 

Dienstausweises, Überwachungsbereich). 

(2) Auftraggeber im Sinn des § 4 Z 4 Datenschutzgesetz 2000 sind die 

Bezirksverwaltungsbehörden und der Oö. Landesfischereiverband. Betreiber im Sinn des 

§ 50 Datenschutzgesetz 2000 ist das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung. 
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§ 46 

Aufsicht über den Oö. Landesfischereiverband; Datenverarbeitung 

(1) Die Landesregierung übt die Aufsicht über den Oö. Landesfischereiverband aus. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Gebarung des Oö. Landesfischereiver-

bandes überprüfen sowie Berichte und Unterlagen über seine Tätigkeit anfordern. Alle 

Wahlergebnisse betreffend die Organe des Oö. Landesfischereiverbandes sowie die 

Rechnungsabschlüsse sind unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde hat Wahlen und Beschlüsse, durch die dieses Gesetz, auf 

Grund dieses Gesetzes ergangene Verordnungen oder die Satzungen des Oö. 

Landesfischereiverbandes verletzt werden, aufzuheben. 

(4) Der Oö. Landesfischereiverband hat der Landesregierung jährlich einen schriftlichen 

Bericht über die Belange des Fischereiwesens im Lande zu erstatten. Zu diesem Zweck hat 

der Oö. Landesfischereiverband statistische Aufzeichnungen über die Fischerei betreffende 

Daten, und zwar die Anzahl der Fischereiberechtigten und der Bewirtschafter, der 

Fischwässer, der Fischerkarten und der Fischergastkarten, sowie über Besatz und Ausfang 

der Fischwässer zu führen (Fischereistatistik). Soweit diese Daten den Behörden zugänglich 

sind, haben sie diese auf sein Verlangen dem Landesfischereiverband zur Verfügung zu 

stellen. 

(5) Der Oö. Landesfischereiverband ist insoweit zur Ermittlung und Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, in der 

Fassung BGBl. I Nr. 2/2008, ermächtigt, soweit dies zur Wahrnehmung der ihm gesetzlich 

übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bildet. 
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Landesgesetz über das Dienst- und Gehaltsrecht der Bediensteten der  

oö. Gemeinden (mit Ausnahme der Städte mit eigenem Statut) und 

Gemeindeverbände (Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002  

- Oö. GDG 2002) 

 

§ 7 

Dienstpostenplan 

(1) Der Dienstpostenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Dienstposten der 

Beamten, der Vertragsbediensteten und der ständigen sonstigen Bediensteten auszuweisen. 

Dabei ist eine Gliederung der Dienstposten nach Funktionslaufbahnen (GD 1 bis GD 25) und 

Verwendungen (§ 2 Z 5) vorzunehmen. 

(2) Im Dienstpostenplan dürfen Dienstposten für Beamte, Vertragsbedienstete und 

ständige sonstige Bedienstete nur in der Art und Anzahl vorgesehen werden, die zur 

Bewältigung der Aufgaben der Gemeinde oder des Gemeindeverbands notwendig sind. Die 

Landesregierung kann unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Sparsamkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit durch Verordnung Richtlinien für die Festsetzung des 

Dienstpostenplans erlassen. 

(3) Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Neufestsetzung oder Änderung 

des Dienstpostenplans hinsichtlich der Anzahl oder der Art der Dienstposten gegenüber dem 

Dienstpostenplan des vorausgegangenen Haushaltsjahrs bedarf der Genehmigung der 

Landesregierung. Dies gilt nicht, insoweit die Landesregierung durch Verordnung Richtlinien 

für die Festsetzung eines Dienstpostenplans erlassen hat und der Gemeindeverband nicht 

solche Dienstposten festsetzt, welche in einer solchen Dienstpostenplan-Verordnung keine 

Deckung finden. 

(4) Ein Beschluss des Gemeinderats über die Änderung des Dienstpostenplans 

hinsichtlich der Anzahl oder der Art der Dienstposten gegenüber dem Dienstpostenplan des 

vorausgegangenen Haushaltsjahres bedarf der Genehmigung der Landesregierung, wenn 

dadurch Dienstposten festgesetzt werden, welche in der Dienstpostenplan-Verordnung keine 

Deckung finden oder die abweichend vom Gutachten der Aufsichtsbehörde nach § 185 Abs. 

2 in eine höherwertige Funktionslaufbahn eingereiht werden. 

(5) Entfallen 

(6) Die Einwohnerzahl bestimmt sich nach der Zahl jener Personen, die zum Stichtag für 

die jeweils letzte Gemeinderatswahl, die aus Anlass des Auslaufens einer Funktionsperiode 

stattgefunden hat, einen Wohnsitz in der Gemeinde haben. Sollte sich die Einwohnerzahl im 

Zeitraum zwischen dem Stichtag für die jeweils letzte Gemeinderatswahl und dem Stichtag 

der künftigen Gemeinderatswahl wesentlich verändern, so kann dies von der 

Aufsichtsbehörde im Rahmen von Dienstpostenplanänderungen berücksichtigt werden; 

weitere Festlegungen können von der Landesregierung im Rahmen von Richtlinien im Sinn 

des Abs. 2 erlassen werden. 

(7) Der Antrag auf Genehmigung der Neufestsetzung oder Änderung des 

Dienstpostenplans ist zu begründen; dem Antrag sind alle zur Beurteilung erforderlichen 
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Angaben und Unterlagen anzuschließen. Enthält der Antrag die geforderten Angaben und 

Unterlagen nicht oder nicht vollständig, ist der Gemeinde die Behebung dieses Mangels mit 

der Wirkung aufzutragen, dass der Antrag nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu 

bestimmenden Frist als nicht genehmigt gilt. Macht die Gemeinde vor Ablauf der Frist 

glaubhaft, dass die Frist nicht eingehalten werden kann, kann die Frist erstreckt werden. 

(8) Die Genehmigung der Neufestsetzung oder Änderung des Dienstpostenplans ist - 

erforderlichenfalls unter Bedingungen, Befristungen oder Auflagen - innerhalb von zwei 

Monaten ab dem Einlangen des Beschlusses bei der Landesregierung zu erteilen, wenn der 

Dienstpostenplan Abs. 2 nicht widerspricht. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn in dieser 

Frist 

 1. kein Auftrag zur Mängelbehebung gemäß Abs. 7 erfolgt, 

 2. keine Untersagung erfolgt. 

Erfolgt ein Auftrag zur Mängelbehebung, beginnt die Frist ab dem Einlangen der 

geforderten Angaben oder Unterlagen bei der Landesregierung zu laufen. Z 2 gilt 

sinngemäß. 

(9) Bedarf die Änderung des Dienstpostenplans der Genehmigung der Landesregierung, 

darf die Änderung erst nach der Erteilung der Genehmigung oder nach ungenütztem Ablauf 

der Zwei-Monats-Frist zur öffentlichen Einsicht gemäß § 76 Abs. 5 Oö. 

Gemeindeordnung 1990 aufgelegt werden. § 77 der Oö. Gemeindeordnung 1990 ist in 

diesem Fall hinsichtlich der Neufestsetzung oder Änderung des Dienstpostenplans nicht 

anzuwenden. 

(10) Abs. 2 bis 9 gelten sinngemäß für die Neufestsetzung oder Änderung des 

Dienstpostenplans während des Haushaltsjahrs. 

(11) Die Landesregierung ist berechtigt, im Zusammenhang mit ihren gesetzlichen Aufgaben 

als Aufsichtsbehörde oder zur Vorbereitung und Entscheidung legistischer Maßnahmen von 

den Gemeinden insbesondere Daten über den aktuellen Stand der Dienstposten und deren 

Besetzung einzuholen. Die Gemeinde ist verpflichtet, die von der Aufsichtsbehörde 

verlangten Daten (gegebenenfalls auch in geeigneter elektronischer Form) zu übermitteln. 

§ 7a 

Datenverarbeitung 

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind ermächtigt, zum Zweck der 

Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben als Dienstbehörden bzw. 

Dienstgeber und der Personalverwaltung die dienstrechtlichen, arbeits- und 

sozialrechtlichen, besoldungsrechtlichen, pensionsrechtlichen, organisationsbezogenen, 

ausbildungsbezogenen und sonstigen mit dem Rechtsverhältnis in unmittelbarem 

Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten von Personen, die in einem 

Dienstverhältnis zur Gemeinde bzw. zum Gemeindeverband stehen, gestanden sind oder die 

Aufnahme in ein solches anstreben, zu verarbeiten. 

(2) Die im Abs. 1 genannten personenbezogenen Daten sowie Daten über den aktuellen 

Stand der Dienstposten und deren Besetzung  sind mittels automationsunterstützter 

Datenverarbeitung an die Landesregierung zum Zweck der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
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als Aufsichtsbehörde, zur Vorbereitung legistischer Maßnahmen und zur Beratung der 

Gemeinden und Gemeindeverbände zu übermitteln. Bedient sich die Gemeinde bzw. der 

Gemeindeverband eines Auftragsverarbeiters, kann sie bzw. er an Stelle einer Übermittlung 

die Landesregierung ermächtigen, die betreffenden personenbezogenen Daten direkt beim 

jeweiligen Auftragsverarbeiter abzufragen. 

§ 17 

Aufnahme 

(1) Als Vertragsbedienstete dürfen nur Personen aufgenommen werden, bei denen 

nachstehende Voraussetzungen zutreffen: 

 1. die österreichische Staatsbürgerschaft; 

 2. die volle Handlungsfähigkeit, ausgenommen ihre Beschränkung wegen 

Minderjährigkeit; 

 3. die persönliche, insbesondere gesundheitliche, und fachliche Eignung für die 

Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind, 

sowie die Erfüllung der in besonderen Vorschriften festgesetzten Bedingungen und 

 4. ein Lebensalter von mindestens 17 Jahren. 

(2) Wenn es sich nicht um Verwendungen handelt, die österreichischen 

Staatsbürgerinnen oder Staatsbürgern vorbehalten sind (§ 144 Abs. 2), wird die 

Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 auch von Personen gemäß § 2 Z 2 bis 4 Oö. 

Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz (Oö. BAG) erfüllt. 

(3) Entfallen 

(4) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung gemäß Abs. 1 Z 3 umfasst auch die 

Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Bei Verwendungen, für deren 

Ausübung die Beherrschung der deutschen Sprache in geringerem Umfang genügt, ist ihre 

Beherrschung in dem für diese Verwendung erforderlichen Ausmaß nachzuweisen.  

(4a) Vor der Heranziehung von Bediensteten zu Tätigkeiten an Einrichtungen zur 

Betreuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen ist der Dienstgeber 

zur Einholung von Auskünften gemäß § 9a Abs. 2 Strafregistergesetz 1968 ermächtigt.  

(4b) Auf Dienstverhältnisse nach § 16 Abs. 2 Z 3 bis 7§ 16 Abs. 1 Z 3, 4, 5 und 6 ist 

Abs. 4a sinngemäß anzuwenden. 

(5) Wenn geeignete Bewerber(innen), die das betreffende Erfordernis erfüllen, nicht zur 

Verfügung stehen oder wenn es aus sozialen Gründen oder zur Erfüllung gesetzlicher 

Verpflichtungen der Gemeinde erforderlich ist, kann von den Voraussetzungen des Abs. 1 

Z 1, 3 und 4 abgesehen werden. Überdies kann die Landesregierung durch Verordnung 

festlegen, dass für bestimmte, genau zu umschreibende Verwendungen abweichend vom 

Abs. 1 Z 4 ein Lebensalter von mindestens 15 Jahren ausreicht. 

(6) Eine vor Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienstverhältnis zurückgelegte Zeit ist 

für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses oder von der Dauer einer bestimmten 

Dienstzeit abhängen, nur für die Berechnung des Besoldungsdienstalters und in den Fällen 

der §§ 120, 168 und 181 zu berücksichtigen. 
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(7) Wird ein(e) Bedienstete(r) aus einem Gemeindedienstverhältnis, auf das die 

Bestimmungen dieses Landesgesetzes nicht anzuwenden waren, in ein Dienstverhältnis 

übernommen, das in den Anwendungsbereich dieses Landesgesetzes fällt, so ist er (sie) 

vom Zeitpunkt der Übernahme an so zu behandeln, als ob er (sie) schon während der Zeit 

des früheren Dienstverhältnisses Vertragsbedienstete(r) nach diesem Landesgesetz 

gewesen wäre. 

(8) Der (Die) Vertragsbedienstete hat beim Dienstantritt dem Bürgermeister (der 

Bürgermeisterin) oder einem von diesem (dieser) beauftragten Organ zu geloben, die 

Verfassung und die übrigen Gesetze zu beachten und die Pflichten eines (einer) 

Vertragsbediensteten treu und gewissenhaft zu erfüllen. 

(9) Zuständig für die Aufnahme bzw. Bestellung des Leiters (der Leiterin) des 

Gemeindeamts ist der Gemeinderat. 

(10) Der Beschluss des Gemeinderats über die Aufnahme oder Bestellung einer Person 

als Leiter(in) des Gemeindeamts ist der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen. 
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Landesgesetz über das Dienstrecht der Bediensteten der oö. Gemeinden mit 

Ausnahme der Städte mit eigenem Statut) und Gemeindeverbände 

(Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2001 - Oö. GBG 2001) 

 

§ 2 

Beamte 

(1) Beamte im Sinn dieses Landesgesetzes sind Bedienstete, die in einem öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis zu einer oö. Gemeinde (mit Ausnahme der Städte mit eigenem 

Statut) oder einem oö. Gemeindeverband stehen. 

(2) Auf das Dienstverhältnis der Beamtinnen und Beamten sind die Bestimmungen 

dieses Landesgesetzes und - soweit in diesem Landesgesetz nichts anderes bestimmt ist - 

folgende Landesgesetze einschließlich allfälliger auf deren Grundlage erlassenen 

Verordnungen der Landesregierung sinngemäß anzuwenden: 

1. Oö. Landes-Gehaltsgesetz, mit Ausnahme dessen §§ 33, 38, 39, 40, 72, 73 und 74; 

2. Oö. Landesbeamten-Pensionsgesetz; 

3. Oö. Nebengebührenzulagengesetz; 

4. Oö. Mutterschutzgesetz; 

5. Oö. Väter-Karenzgesetz; 

6. Oö. Karenzurlaubsgeldgesetz 2000; 

7. 
Oö. Landes-Reisegebührenvorschrift unbeschadet der reisegebührenrechtlichen 

Sonderbestimmungen (1. Abschnitt des 3. Hauptstücks). 

(2a) Auf das Dienstverhältnis der Beamtinnen und Beamten ist § 7a Oö. Gemeinde-

Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 2002 betreffend die Datenverarbeitung sinngemäß 

anzuwenden. 

(3) Auf das Dienstverhältnis der Beamten des Wachdienstes sind - soweit in diesem 

Landesgesetz nichts anderes bestimmt ist oder die für Beamte geltenden Bestimmungen 

dieses Landesgesetzes nicht ausreichen – die dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen 

Vorschriften für Beamte (Beamtinnen) der Bundespolizei mit Ausnahme der Vorschriften 

über die Amtstitel und die Dienstbekleidung sinngemäß anzuwenden.) 

(4) Auf das Dienstverhältnis der Beamtinnen und Beamten des 

Kinderbetreuungsdienstes ist Abs. 2 anzuwenden, soweit im Oö. Kinderbetreuungs-

Dienstgesetz 2014 nicht anderes bestimmt ist. 

 

§ 3 

Vertragsbedienstete 

(1) Vertragsbedienstete im Sinn dieses Landesgesetzes sind Bedienstete, die in einem 

privatrechtlichen Dienstverhältnis zu einer Gemeinde (mit Ausnahme der Städte mit eigenem 

Statut) oder einem Gemeindeverband stehen, es sei denn, es handelt sich um 
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1. 

Bedienstete, die unverhältnismäßig kurze Zeit, wenn auch regelmäßig, oder die nur 

fallweise verwendet werden, sofern mit diesen Bediensteten kein Dienstvertrag nach 

Abs. 2 abgeschlossen wird; als unverhältnismäßig kurze Zeit gilt eine Beschäftigung im 

Ausmaß von weniger als einem Drittel der für Vollbeschäftigung vorgeschriebenen 

Wochendienstleistung, 

2. Land- und Forstarbeiter, 

3. 
Bedienstete, für deren Dienstverhältnis die Geltung eines Kollektivvertrags vereinbart 

wird, 

4. 

Bedienstete, mit denen auf Grund ihrer besonderen Funktion, wegen des Umfangs des 

Beschäftigungsausmaßes oder der Dauer des Dienstverhältnisses die Nichtanwendung 

der für das Dienstverhältnis von Vertragsbediensteten geltenden Bestimmungen 

vereinbart wird, 

5. Lehrlinge im Sinn des Berufsausbildungsgesetzes; 

6. 
Personen, die in einem freien Dienstverhältnis zu einer Gemeinde oder einem 

Gemeindeverband stehen. 

(2) Falls es dienstliche oder örtliche Verhältnisse erfordern, kann auch mit Personen, 

deren Beschäftigungsausmaß unter einem Drittel der für Vollbeschäftigung 

vorgeschriebenen Wochendienstzeit liegt, ein Dienstvertrag nach den Bestimmungen des 

Oö. Landes-Vertragsbedienstetengesetzes abgeschlossen werden. 

(3) Auf das Dienstverhältnis der Vertragsbediensteten sind folgende Bestimmungen 

sinngemäß anzuwenden: 

1. 
Zuständigkeit zur Bestellung als Leiter des Gemeindeamts sowie die Genehmigung der 

Bestellung (§ 15 Abs. 4 Z 1 und Abs. 5); 

2. Dienstaus- und -fortbildung (§§ 28 bis 34); 

3. Dienstpflichten (§§ 35 bis 48); 

4. Dienstzeitregelung (§§ 49 bis 59 und 61 bis 64); 

5. Anwendung genereller Regelungen des Landes(§ 81 Abs. 2 und 3); 

6. Funktionstitel (§ 82 Abs. 3); 

7. Dienst- und Naturalwohnung (§ 84); 

8. Dienstfreistellung und Außerdienststellung (§§ 108 bis 112); 

9. Reisegebührenrechtliche Sonderbestimmungen (§§ 113 bis 115); 

9a. Aufgaben (§ 136 Oö. GDG 2002); 

10. Ersatz der Ausbildungskosten gemäß § 27 Oö. GDG 2002; 

11. Sozialleistungen gemäß § 210 Oö. GDG 2002; 

12. Anspruch auf Zulagen (§ 27 Abs. 1 Oö. LVBG); 

13. Nebengebühren (ausgenommen jene über die Treueabgeltung und die 
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Jubiläumszuwendung), Entschädigungen für Nebentätigkeiten und Sachleistungen 

gemäß § 203 Oö. GDG 2002; 

14. Optionsrecht (§ 165a); 

15. Zeitwertkonto gemäß § 25c Oö. LVBG; 

16. 
Zuständigkeit zur Vereinbarung des Erholungsurlaubs (§ 117 Abs. 2 Oö. GDG 2002) und 

Übertragung der Zuständigkeit (§ 3 Abs. 2 Oö. GDG 2002);. 

17. Datenverarbeitung (§ 7a Oö. GDG 2002). 

§ 6 

Dienstpostenplan 

(1) Der Dienstpostenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Dienstposten der 

Beamten, der Vertragsbediensteten und der ständigen sonstigen Bediensteten auszuweisen. 

Dabei ist eine Gliederung der Dienstposten nach Verwendungsgruppen 

(Entlohnungsgruppen) und Dienstklassen vorzunehmen. 

(2) Im Dienstpostenplan dürfen Dienstposten für Beamte, Vertragsbedienstete und 

ständige sonstige Bedienstete nur in der Art und Anzahl vorgesehen werden, die zur 

Bewältigung der Aufgaben der Gemeinde (des Gemeindeverbands) notwendig sind. Die 

Landesregierung kann unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Sparsamkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit durch Verordnung Richtlinien für die Festsetzung des 

Dienstpostenplans erlassen. 

(3) Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Neufestsetzung oder Änderung 

des Dienstpostenplans hinsichtlich der Anzahl oder der Art der Dienstposten gegenüber dem 

Dienstpostenplan des vorausgegangenen Haushaltsjahrs bedarf der Genehmigung der 

Landesregierung. Dies gilt nicht, insoweit die Landesregierung durch Verordnung Richtlinien 

für die Festsetzung eines Dienstpostenplans erlassen hat und der Gemeindeverband nicht 

solche Dienstposten festsetzt, welche in einer solchen Dienstpostenplan-Verordnung keine 

Deckung finden.  

(4) Ein Beschluss des Gemeinderats über die Änderung des Dienstpostenplans 

hinsichtlich der Anzahl oder der Art der Dienstposten gegenüber dem Dienstpostenplan des 

vorausgegangenen Haushaltsjahres bedarf der Genehmigung der Landesregierung, wenn 

dadurch Dienstposten festgesetzt werden, welche in der Dienstpostenplan-Verordnung keine 

Deckung finden oder dadurch Dienstposten mit Spitzendienstklassenbewertung (A, B, C und 

W2) im Sinn des § 30a Abs. 1 Z 2 des Oö. Landes-Gehaltsgesetzes festgesetzt werden.  

(5) Entfallen 

(6) Die Einwohnerzahl bestimmt sich nach der Zahl jener Personen, die zum Stichtag für 

die jeweils letzte Gemeinderatswahl, die aus Anlass des Auslaufens einer Funktionsperiode 

stattgefunden hat, einen Wohnsitz in der Gemeinde haben. Sollte sich die Einwohnerzahl im 

Zeitraum zwischen dem Stichtag für die jeweils letzte Gemeinderatswahl und dem Stichtag 

der künftigen Gemeinderatswahl wesentlich verändern, so kann dies von der 

Aufsichtsbehörde im Rahmen von Dienstpostenplanänderungen berücksichtigt werden; 
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weitere Festlegungen können von der Landesregierung im Rahmen von Richtlinien im Sinn 

des Abs. 2 erlassen werden. 

(7) Der Antrag auf Genehmigung der Neufestsetzung oder Änderung des 

Dienstpostenplans ist zu begründen; dem Antrag sind alle zur Beurteilung erforderlichen 

Angaben und Unterlagen anzuschließen. Enthält der Antrag die geforderten Angaben und 

Unterlagen nicht oder nicht vollständig, ist der Gemeinde (dem Gemeindeverband) die 

Behebung dieses Mangels mit der Wirkung aufzutragen, dass der Antrag nach fruchtlosem 

Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden Frist als nicht genehmigt gilt. Macht die Gemeinde 

(der Gemeindeverband) vor Ablauf der Frist glaubhaft, dass die Frist nicht eingehalten 

werden kann, kann die Frist erstreckt werden. 

(8) Die Genehmigung der Neufestsetzung oder Änderung des Dienstpostenplans ist - 

erforderlichenfalls unter Bedingungen, Befristungen oder Auflagen - innerhalb von zwei 

Monaten ab dem Einlangen des Beschlusses bei der Landesregierung zu erteilen, wenn der 

Dienstpostenplan Abs. 2 nicht widerspricht. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn in dieser 

Frist 

1. kein Auftrag zur Mängelbehebung gemäß Abs. 7 erfolgt und 

2. keine Untersagung erfolgt. 

 

Erfolgt ein Auftrag zur Mängelbehebung, beginnt die Frist ab dem Einlangen der 

geforderten Angaben oder Unterlagen bei der Landesregierung zu laufen. Z 2 gilt 

sinngemäß. 

(9) Bedarf die Änderung des Dienstpostenplans der Genehmigung der Landesregierung, 

darf die Änderung erst nach der Erteilung der Genehmigung oder nach ungenütztem Ablauf 

der Zwei-Monats-Frist zur öffentlichen Einsicht gemäß § 76 Abs. 5 Oö. 

Gemeindeordnung 1990 aufgelegt werden. § 77 der Oö. Gemeindeordnung 1990 ist in 

diesem Fall hinsichtlich der Neufestsetzung oder Änderung des Dienstpostenplans nicht 

anzuwenden. 

(10) Abs. 2 bis 9 gelten sinngemäß für die Neufestsetzung oder Änderung des 

Dienstpostenplans während des Haushaltsjahrs. 

(11) Die Landesregierung ist berechtigt, im Zusammenhang mit ihren gesetzlichen 

Aufgaben als Aufsichtsbehörde oder zur Vorbereitung und Entscheidung legistischer 

Maßnahmen von den Gemeinden insbesondere Daten über den aktuellen Stand der 

Dienstposten und deren Besetzung einzuholen. Die Gemeinde ist verpflichtet, die von der 

Aufsichtsbehörde verlangten Daten (gegebenenfalls auch in geeigneter elektronischer Form) 

zu übermitteln. 
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Oö. Gemeindeordnung 1990 (Oö. GemO 1990) 

 

§ 53 

Öffentlichkeit 

(1) Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffentlich. Die Öffentlichkeit besteht darin, 

daß jedermann nach Maßgabe des vorhandenen Platzes berechtigt ist, zuzuhören und sich 

Aufzeichnungen zu machen. 

(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn es vom Vorsitzenden oder von 

wenigstens drei Mitgliedern des Gemeinderates verlangt und vom Gemeinderat beschlossen 

wird. Wenn der Gemeindevoranschlag oder der Gemeinderechnungsabschluß behandelt 

werden, darf die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen werden. 

(3) Bei Beratungen in nicht öffentlichen Sitzungen kann ausnahmsweise zur Wahrung 

schutzwürdiger Interessen beschlossen werden, dass und inwieweit Verhandlungen und 

gefasste Beschlüsse über den Schutzbereich des Grundrechts auf 

DatenschutzGrundrechtsschutzbereich des § 1 Datenschutzgesetz 2000 hinaus vertraulich 

sind. Zu einem solchen Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen erforderlich. 

(4) Eine visuelle oder akustische Aufzeichnung der Sitzung ist zulässig. Der 

Gemeinderat kann mit Beschluss im Einzelfall Einschränkungen verfügen, wenn dies im 

Interesse eines geordneten Ablaufs der Sitzung geboten erscheint.  

(5) Der Gemeinderat kann beschließen, dass vor oder nach der Gemeinderatssitzung 

eine Bürgerfragestunde abgehalten wird. 
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Landesgesetz über die Umsetzung der Grundversorgungsvereinbarung  

(Oö. Grundversorgungsgesetz 2006) 

 

§ 8 

Betreuungsinformationssystem und Datenschutzbestimmungen 

(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, sich für Zwecke der Gewährleistung der 

Grundversorgung nach diesem Landesgesetz der automationsunterstützten 

Datenverarbeitung zu bedienen. Zu diesem Zweck dürfen auch personenbezogene Daten 

über zu versorgende Menschen verarbeitet werdendürfen auch Daten über zu versorgende 

Menschen in einem Informationsverbundsystem verwendet werden, die sich auf die für die 

Versorgung relevanten Umstände beziehen, wie insbesondere Namen, Geburtsdaten, 

persönliche Kennzeichen, Herkunftsland, Dokumentendaten, Berufsausbildung, 

Religionsbekenntnis, Volksgruppe und Gesundheitszustand. 

(2) Darüber hinaus ist die Landesregierung für Zwecke der Abrechnung gemäß Art. 10 

bis 12 der Grundversorgungsvereinbarung ermächtigt, personenbezogene DatenDaten von 

Fremden gemäß Art. 2 Abs. 1 der Grundversorgungsvereinbarung automationsunterstützt zu 

verarbeitenverwenden. 

(3) Die Landesregierung darf personenbezogene DatenDaten nach Abs. 1 an die mit der 

Versorgung von Fremden gemäß Artikel 2 Abs. 1 der Grundversorgungsvereinbarung 

betrauten Dienststellen und Beauftragte der Länder, an beauftragte Rechtsträger, an das 

Arbeitsmarktservice, an die Sozialversicherungsträger, an die Finanzämter, an die 

Sicherheitsbehörden, an die Kinder- und Jugendhilfeträger, an die Sozialhilfe- und 

Mindestsicherungsbehörden sowie die Träger der Sozialhilfe und Mindestsicherung, an den 

Fonds zur Integration von Flüchtlingen, an den Vertreter des Hochkommissärs der Vereinten 

Nationen für die Flüchtlinge und an ausländische Asylbehörden übermitteln. 

(4) Der Hauptverband und der jeweils zuständige österreichische 

Sozialversicherungsträger haben der Landesregierung und dem Landesverwaltungsgericht 

Auskünfte über Versicherungsverhältnisse von zu versorgenden Menschen sowie von 

Menschen, von denen Versicherungsansprüche abgeleitet werden können oder die 

unterhalts- oder ersatzpflichtig sind,Auskünfte über Versicherungsverhältnisse von 

versorgten Menschen zu erteilen.  

(4a) Die Landesregierung und das Landesverwaltungsgericht sind berechtigt, zum 

Zwecke der Feststellung der Hilfsbedürftigkeit eine Verknüpfungsabfrage im Zentralen 

Melderegister nach dem Kriterium des Wohnsitzes durchzuführen. 

(5) Personenbezogene DatenDaten nach Abs. 1 und 2 sind zwei Jahre nach Ende der 

Betreuung zu löschen, soweit sie nicht in anhängigen Verfahren oder zum Zweck der 

Verrechnung gemäß Art. 11 der Grundversorgungsvereinbarung benötigt werden. 
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Landesgesetz, mit dem Bestimmungen über den Katastrophenschutz in 

Oberösterreich erlassen werden (Oö. Katastrophenschutzgesetz - Oö. KatSchG) 

 

§ 11 

Katastrophenschutzpläne und Katastrophenschutz-Informationsverbundsystem 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden haben unter Bedachtnahme auf die Richtlinien 

gemäß § 10 und unter Verwendung des Katastrophenschutz-Informationsverbundsystems 

für ihren Zuständigkeitsbereich Katastrophenschutzpläne zu erstellen. Sie haben sich dabei 

der öffentlichen Feuerwehren, des Oö. Landes-Feuerwehrverbands und der 

Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes zu bedienen. 

(2) Die Katastrophenschutzpläne sind nach Bedarf, mindestens aber alle drei Jahre, auf 

ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen, erforderlichenfalls zu überarbeiten und 

auf den neuesten Stand zu bringen. 

(3) Die Gemeinden haben ihre Katastrophenschutzpläne der Bezirksverwaltungsbehörde 

zu übermitteln. Die Bezirksverwaltungsbehörden haben ihre Katastrophenschutzpläne der 

Landesregierung und den Gemeinden des Bezirks zu übermitteln. Die Landesregierung hat 

ihre Katastrophenschutzpläne dem zuständigen Bundesministerium und den 

Bezirksverwaltungsbehörden zu übermitteln. Die Übermittlungspflicht besteht nach 

erstmaliger Erstellung und nach jeder Überarbeitung. Mit Ausnahme der Übermittlung an das 

Bundesministerium hat diese Übermittlung im Wege der Verfügbarmachung im 

Katastrophenschutz-Informationsverbundsystem (Abs. 4) zu erfolgen. 

(4) Die Katastrophenschutzbehörden, die öffentlichen Feuerwehren und der Oö. Landes-

Feuerwehrverband als Teil des Katastrophenhilfsdienstes sowie die anerkannten 

Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes sind als datenschutzrechtlich gemeinsam 

Verantwortliche ermächtigt und verpflichtet, zum Zweck der Abwehr und Bekämpfung einer 

Katastrophe erforderliche personenbezogene Daten gemeinsam zu verarbeiten 

(Katastrophenschutz-Informationsverbundsystem). 

(4) Die Katastrophenschutzbehörden, die öffentlichen Feuerwehren und der Oö. Landes-

Feuerwehrverband als Teil des Katastrophenhilfsdienstes (§ 4) und die anerkannten 

Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes (§ 5) sind ermächtigt und verpflichtet, für die 

Abwehr und Bekämpfung einer Katastrophe erforderliche Daten automationsunterstützt im 

Katastrophenschutz-Informationsverbundsystem (§ 4 Z 13 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I 

Nr. 165/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/2013), dessen Betreiber 

das Amt der Oö. Landesregierung ist, zu verarbeiten und zu übermitteln. 

(5) Im Katastrophenschutz-Informationsverbundsystem sind folgende Daten zu 

verarbeiten: 

1. 

Bezeichnung, Anschrift, katastrophenschutzrelevante Merkmale und Kontaktdaten von 

Objekten, von denen eine Katastrophe ausgelöst werden kann oder die die 

Auswirkungen einer Katastrophe vergrößern können; 

2. Bezeichnung, Anschrift, katastrophenschutzrelevante Merkmale und Kontaktdaten von 
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Objekten, bei denen im Fall einer Katastrophe besondere Vorkehrungen erforderlich 

sind; 

3. 
Bezeichnung, Anschrift, katastrophenschutzrelevante Ressourcen und Kontaktdaten von 

Objekten, die für die Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen benötigt werden; 

4. 

Bezeichnung, Anschrift, katastrophenschutzrelevante Ressourcen und Kontaktdaten von 

Objekten, in denen Materialien lagern, die für die Abwehr und Bekämpfung einer 

Katastrophe benötigt werden; 

5. 

Name, Anschrift, Kontaktdaten und Geburtsdatum von Personen, die über die in Z 1 bis 4 

genannten Objekte verfügungsberechtigt sind oder die einen ungehinderten Zugang zu 

diesen Objekten ermöglichen können; 

6. 
Name, Anschrift, Kontaktdaten, Geburtsdatum und Funktion von Personen, die im Fall 

einer Katastrophe mit bestimmten Aufgaben betraut sind; 

7. 
Name, Anschrift, Kontaktdaten und Geburtsdatum von Personen, die im Fall einer 

Katastrophe besondere Hilfeleistungen erbringen können. 

(6) Daten aus dem Katastrophenschutz-InformationsverbundsystemKatastrophen-

Informationsverbundsystem dürfen nur zur Sicherstellung der Abwehr und Bekämpfung von 

Katastrophen, zu Zwecken der Aus- und Fortbildung gemäß § 12 sowie im Rahmen von 

Katastrophenschutzübungen gemäß § 13 verwendet werden. Darüber hinaus kann das 

Katastrophenschutz-Informationsverbundsystem von Behörden, Organen und Hilfsorganen 

gemäß den §§ 4 und 5 im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten und, soweit dies zur 

Besorgung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlich ist, verwendet werden. 

(6a) Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und 

sonstigen Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung obliegt jedem Verantwortlichen 

hinsichtlich jener personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm 

wahrgenommenen Aufgaben verarbeitet werden. Nimmt eine betroffene Person ein Recht 

nach der Datenschutz-Grundverordnung gegenüber einem gemäß dem ersten Satz 

unzuständigen Verantwortlichen wahr, ist sie an den zuständigen Verantwortlichen zu 

verweisen. 

(7) Die Landesregierung übt die Funktion des datenschutzrechtlichen 

Auftragsverarbeiters aus. Sie hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 

Abs. 3 lit. a bis h Datenschutz-Grundverordnung wahrzunehmen. 

(7) Auftraggeber gemäß § 4 Z 4 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/2013, sind die Katastrophenschutzbehörden 

gemäß § 3 Abs. 1, die öffentlichen Feuerwehren und der Oö. Landes-Feuerwehrverband als 

Teil des Katastrophenhilfsdienstes gemäß § 4 sowie die anerkannten Hilfsorganisationen 

des Katastrophenschutzes gemäß § 5. 

(8) Aus der Erfüllung oder Nichterfüllung der für die Katastrophenschutzbehörden 

gegebenen Verpflichtungen zur Erstellung und Wartung der Katastrophenschutzpläne sowie 

zur Führung und Wartung des Katastrophenschutz-Informationsverbundsystems können von 

Dritten keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. 
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(9) Dem Betreiber des Katastrophen-Informationsverbundsystems obliegt nach Maßgabe 

des § 50 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/2013, die Setzung der Datensicherheitsmaßnahmen gemäß 

§ 14 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 83/2013. 

§ 21 

Mitwirkung der Sicherheitsbehörden 

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landespolizeidirektion, insoweit diese für 

das Gebiet einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, haben nach 

Maßgabe der Abs. 2 und 3 bei der Vollziehung dieses Landesgesetzes mitzuwirken. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, Unbeteiligte 

wegzuweisen, die durch ihre Anwesenheit im Einsatzbereich die Katastrophenabwehr und -

bekämpfung behindern, selbst gefährdet sind oder die Privatsphäre jener Menschen 

unzumutbar beeinträchtigen, die von dem für das Einschreiten maßgeblichen Ereignis 

betroffen sind. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, die Identitätsdaten 

der Betroffenen zu ermitteln und, soweit diese nicht in der Lage sind, die hiefür erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen, Kleidungsstücke und Behältnisse zu durchsuchen, die sie bei sich 

haben. Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, nach Maßgabe des § 10 

Datenschutzgesetz§ 48a Abs. 1 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 13/2005, die ermittelten Daten den 

zuständigen Katastrophenschutzbehörden zu übermitteln. 

(4) Für die Erfüllung der Aufgaben, die den Sicherheitsbehörden im Abs. 1 übertragen 

werden, gelten die Grundsätze über die Aufgabenerfüllung im Bereich der Sicherheitspolizei. 

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, die ihnen eingeräumten 

Befugnisse mit unmittelbarer Zwangsgewalt durchzusetzen. 
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Landesgesetz, mit dem Bestimmungen über die Kinderbetreuung in der Gruppe 

erlassen werden (Oö. Kinderbetreuungsgesetz - Oö. KBG) 

 

§ 25a 

Automationsunterstützte DatenverarbeitungDatenverwendung 

(1) Die Rechtsträger sind verpflichtet, folgende personenbezogene DatenDaten der bei 

ihnen angemeldeten Kinder mit Hilfe der automationsunterstützten Datenverarbeitung zu 

erfassen: 

1. Vor- und Zuname sowie Hauptwohnsitz, 

2. Vor- und Zunamen sowie Hauptwohnsitz der Eltern, 

3. Geschlecht, 

4. Staatsangehörigkeit, 

5. Geburtsdatum, 

6. Sozialversicherungsnummer, 

7. festgestellter Sprachförderbedarf, 

8. deutsche oder nichtdeutsche Muttersprache, 

9. Beeinträchtigungen im Sinn des Oö. Chancengleichheitsgesetzes, 

10. Religionsbekenntnis, 

11. Anwesenheitszeiten, 

12. Einnahme des Mittagessens, 

13. Umfang des Betreuungsbedarfs, 

14. Ein- und Austrittsdatum. 

(2) Die personenbezogenen DatenDaten gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7, die 

kindergartenpflichtige Kinder betreffen, dienen der Überwachung der Einhaltung der 

allgemeinen Kindergartenpflicht sowie der Planung der Sprachförderung und müssen der 

Landesregierung bis zum 15. Oktober eines jeden Jahres personenbezogen übermittelt 

werden. Änderungen sind bis spätestens 15. Februar des Folgejahres zu übermitteln. Die 

übrigen personenbezogenen DatenDaten gemäß Abs. 1 sowie alle sonstigen 

personenbezogenen DatenDaten, die den statistischen Zwecken sowie der Planung und 

Steuerung dienen, sind von den Rechtsträgern auf Verlangen der Landesregierung 

anonymisiert zu melden. 

(3) Zur Überwachung der Einhaltung der allgemeinen Kindergartenpflicht darf die 

Landesregierung für alle Kinder, die ihren Hauptwohnsitz in Oberösterreich haben, eine 

Abfrage aus dem Zentralen Melderegister nach dem Auswahlkriterium des Alters 

(Vollendung des fünften Lebensjahres) durchführen (Verknüpfungsabfrage nach § 16a 

Abs. 3 Meldegesetz). Diese Kinder sind mit Vor- und Zunamen, Geschlecht, Geburtsdatum, 

Staatsangehörigkeit und Hauptwohnsitz zu erfassen, wobei diese personenbezogenen 



  Seite 34 

DatenDaten mit Hilfe der automationsunterstützten Datenverarbeitung mit den 

personenbezogenen DatenDaten der Rechtsträger nach Abs. 1 Z 1 bis 6 zu vergleichen 

sind. 

(4) Wenn dies aus Gründen der Zweckmäßigkeit erforderlich ist, kann die 

Landesregierung mit Verordnung besondere Übermittlungsformen, technische 

Voraussetzungen oder sonstige organisatorische Beschränkungen zum Zwecke der 

elektronischen Datenerfassung und -übermittlung festlegen. 

(5) Die Landesregierung darf die übermittelten personenbezogenen DatenDaten 

ausschließlich zum Zweck der Vollziehung dieses Landesgesetzes verwenden; sie hat dafür 

Sorge zu tragen, dass die personenbezogenen DatenDaten nur im zulässigen Umfang 

verwendet werden, und hat Vorkehrungen gegen Missbrauch zu treffen. Die aus dem 

Zentralen Melderegister abgefragten personenbezogenen DatenDaten sind längstens mit 

Ablauf des dem Einlangen folgenden Kalenderjahres zu löschen; nicht zu löschen sind die 

personenbezogenen DatenDaten jener Kinder, die trotz Kindergartenpflicht keine 

Kinderbetreuungseinrichtung besuchen. 
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Landesgesetz über die Hilfen für Familien und Erziehungshilfen für Kinder und 

Jugendliche (Oö. Kinder- und Jugendhilfegesetz 2014 - Oö. KJHG 2014) 

 

§ 15 

DatenverarbeitungDatenverwendung 

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landesregierung sind ermächtigt, folgende 

personenbezogene Daten von natürlichen und juristischen Personen, die Leistungen im Sinn 

des 1. bis 6. Abschnitts erbringen, sowie von Pflege- oder Adoptivwerberinnen und -werbern 

zum Zweck der Eignungsbeurteilung, Leistungserbringung, Leistungsabrechnung und 

Aufsicht zu verarbeitenverwenden: 

 1. hinsichtlich natürlicher Personen: Name, ehemalige Namen, Geschlecht, 

Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Adresse, 

Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Faxnummern, berufliche Qualifikation, dienst- und 

besoldungsrechtliche Stellung, Bankverbindung, bereichsspezifisches 

Personenkennzeichen, Sozialversicherungsnummer, Melderegisterzahl, Daten zur 

wirtschaftlichen Eignungsprüfung; 

 2. hinsichtlich natürlicher Personen, die unmittelbar Kinder und Jugendliche betreuen 

sowie Personen, die mit Pflegepersonen im Sinn des § 26 oder Adoptivwerberinnen 

und -werbern nicht nur vorübergehend im gemeinsamen Haushalt leben: Daten 

gemäß Z 1, Gesundheitsdaten, Daten über strafrechtliche VerurteilungenDaten 

betreffend die Gesundheit, strafrechtliche Verurteilungen, Daten über die Eignung als 

Betreuungsperson; 

 3. hinsichtlich juristischer Personen: Name der juristischen Person sowie ihrer 

verantwortlichen und vertretungsbefugten Organe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Vollmachten, Sitz, Adresse, Firmenbuchnummer, Melderegisterzahl, zentrale 

Vereinsregister-Zahl, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Faxnummern, 

Bankverbindung, berufliche Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Daten 

zur wirtschaftlichen Eignungsprüfung; 

 4. Art, Anzahl, Dauer, Tarife und Kosten der erbrachten Leistungen, Angaben über 

Leistungsempfängerinnen und -empfänger; 

 5. Daten im Zusammenhang mit der Aufsichtstätigkeit. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landesregierung sind ermächtigt, folgende 

personenbezogene Daten von Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen (§ 48), mit 

ihnen verwandten oder verschwägerten Personen, Personen, die mit ihnen im gemeinsamen 

Haushalt leben, Bezugspersonen und ganz oder teilweise mit der Obsorge betrauten 

Personen sowie von Personen und Einrichtungen, die Kindeswohlgefährdungen an den 

Kinder- und Jugendhilfeträger melden, zum Zweck der Abklärung von 

Kindeswohlgefährdungen, der Gewährung von sozialen Diensten, Erziehungshilfen oder 
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Hilfen für junge Erwachsene und der Vermittlung oder sonstigen Mitwirkung an der Adoption 

zu verarbeitenverwenden, soweit dies im überwiegenden berechtigten Interesse der Kinder 

und Jugendlichen und jungen Erwachsenen erforderlich ist: 

 1. Name, ehemalige Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit, Familienstand, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 

Faxnummern, Gesundheitsdaten, Daten über strafrechtliche Verurteilungen, 

Ausbildung und Beschäftigung, bereichsspezifisches Personenkennzeichen, 

Sozialversicherungsnummer, Melderegisterzahl, Art der Beziehung; 

 2. Art der Gefährdung, Herkunft und Datum der Meldung einer Kindeswohlgefährdung; 

 3. Art, Umfang und Ergebnisse der Gefährdungsabklärung; 

 4. Art, Umfang, Grund und Verlauf der sozialen Dienste, Erziehungshilfen oder Hilfen für 

junge Erwachsene. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landesregierung sind ermächtigt, folgende 

personenbezogene Daten von Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen (§ 48), ihnen 

zum Unterhalt verpflichteten Personen sowie nahen Angehörigen zum Zweck der 

Wahrnehmung der Rechtsvertretung und Obsorge, des Kostenersatzes der vollen 

Erziehung, der Berechnung des Betreuungsbeitrags gemäß § 35 und der Abrechnung der 

Entgelte für soziale Dienste zu verarbeitenverwenden: 

 1. Name, ehemalige Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit, Familienstand, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 

Faxnummern, Ausbildung und Beschäftigung, bereichsspezifisches 

Personenkennzeichen, Sozialversicherungsnummer, Melderegisterzahl, 

familienrechtliche Beziehung; 

 2. Einkommen, Sozial- und Familienleistungen, Angaben über Dienstgeber, Vermögen, 

Verbindlichkeiten und Bankverbindung; 

 3. zur Wahrnehmung der Rechtsvertretung und Obsorge erforderliche Daten, wie 

insbesondere in Abstammungsverfahren, Unterhaltsverfahren, asylrechtlichen, 

fremdenpolizeilichen sowie niederlassungs- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren. 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landesregierung sind ermächtigt, folgende 

personenbezogene Daten von Kindern und Jugendlichen, mit ihnen verwandten oder 

verschwägerten Personen, Personen, die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt leben, 

Bezugspersonen sowie ganz oder teilweise mit der Obsorge betrauten Personen zum Zweck 

der Stellungnahme an Zivil- oder Strafgerichte zu verarbeitenverwenden, soweit dies im 

überwiegenden berechtigten Interesse der Kinder und Jugendlichen erforderlich ist: 

 1. Name, ehemalige Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit, Familienstand, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 

Faxnummern, Gesundheitsdaten, Daten über strafrechtliche Verurteilungen, 
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Ausbildung und Beschäftigung, bereichsspezifisches Personenkennzeichen, 

Sozialversicherungsnummer, Melderegisterzahl, Art der Beziehung; 

 2. Daten, die zur Beurteilung des Kindeswohls oder zur Ermittlung des Kindeswillens 

erforderlich sind. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landesregierung sind ermächtigt, zum 

Zweck der Eignungsbeurteilung und Aufsicht (Abs. 1), der Abklärung von 

Kindeswohlgefährdungen, der Gewährung von sozialen Diensten oder Erziehungshilfen und 

der Vermittlung oder sonstigen Mitwirkung an der Adoption (Abs. 2) Sonderauskünfte nach 

§ 9a Strafregistergesetz 1968 in Bezug auf natürliche Personen, die im Rahmen der 

Leistungserbringung unmittelbar Kinder und Jugendliche betreuen, Pflege- oder 

Adoptivwerberinnen und -werber, Elternteile und sonstige natürliche Personen, die Kinder 

und Jugendliche nicht nur vorübergehend im gemeinsamen Haushalt betreuen, bei der 

Landespolizeidirektion Wien - möglichst in elektronischer Form - einzuholen und diese 

personenbezogenen DatenDaten zu verarbeitenverwenden. 

(6) Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landesregierung sind als 

datenschutzrechtlich gemeinsam Verantwortliche ermächtigt, zum Zweck der Wahrnehmung 

der ihnen nach diesem Landesgesetz übertragenen Aufgaben personenbezogene Daten 

gemäß Abs. 1 bis 5 gemeinsam zu verarbeiten. 

(6a) Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und 

sonstigen Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung obliegt jedem Verantwortlichen 

hinsichtlich jener personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm 

wahrgenommenen Aufgaben verarbeitet werden. Nimmt eine betroffene Person ein Recht 

nach der Datenschutz-Grundverordnung gegenüber einem gemäß dem ersten Satz 

unzuständigen Verantwortlichen wahr, ist sie an den zuständigen Verantwortlichen zu 

verweisen. 

(6b) Die Landesregierung übt die Funktion des datenschutzrechtlichen 

Auftragsverarbeiters aus. Sie hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 

Abs. 3 lit. a bis h Datenschutz-Grundverordnung wahrzunehmen. 

(6) Daten gemäß Abs. 1 bis 5 dürfen im Rahmen eines Informationsverbundsystems im 

Sinn des § 50 Datenschutzgesetz 2000 verarbeitet werden. Auftraggeber dieses 

Informationsverbundsystems sind die Bezirksverwaltungsbehörden und die 

Landesregierung. Betreiber des Informationsverbundsystems ist die Landesregierung. 

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörden, die Landesregierung und das 

Landesverwaltungsgericht sind berechtigt, personenbezogenen DatenDaten gemäß Abs. 1 

bis 5 zu den in diesen Bestimmungen genannten Zwecken an andere Kinder- und 

Jugendhilfeträger, andere Kostenträger, Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie 

Einrichtungen und Personen, die in der Begutachtung, Betreuung und Behandlung von 

Kindern und Jugendlichen tätig sind oder werden sollen, im Einzelfall zu übermitteln, sofern 

dies im überwiegenden berechtigten Interesse der Kinder und Jugendlichen oder jungen 
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Erwachsenen (§ 48) erforderlich ist. An Gerichte und Staatsanwaltschaften dürfen die 

personenbezogenen DatenDaten nur soweit übermittelt werden, als diese zur Durchführung 

der jeweiligen Verfahren erforderlich sind und das Kindeswohl oder 

Verschwiegenheitspflichten der Weitergabe nicht entgegenstehen. 

(8) Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landesregierung haben Datensicherheits-

maßnahmen zu treffen. Jedenfalls sind alle Datenverwendungen zu protokollieren. 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinn der datenschutzrechtlichen 

BestimmungenSensible Daten dürfen nur verschlüsselt übermittelt werden. 

(9) Die verarbeiteten personenbezogenen DatenDaten dürfen nur so lange aufbewahrt 

werden, als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, erforderlich ist. Im Fall ihrer 

Unrichtigkeit sind die personenbezogenen DatenDaten sofort zu löschen. 

 

§ 16 

Dokumentation 

(1) Über die Erbringung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe im Sinn des 1. bis 

6. Abschnitts haben der Kinder- und Jugendhilfeträger und seine Organisationseinheiten 

(§ 6) sowie die sonstigen Leistungserbringer eine schriftliche Dokumentation zu führen. 

(2) Die Dokumentation hat jedenfalls Angaben über Leistungserbringer, beteiligte 

Behörden und Einrichtungen, verantwortliche und beigezogene Fachkräfte sowie Art, 

Umfang und Dauer der erbrachten Leistungen zu enthalten. 

(3) Die Dokumentation über Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung (§§ 40 und 41) hat 

darüber hinaus jedenfalls Angaben zum Inhalt von Gefährdungsmitteilungen, Art und 

Umfang der festgestellten Gefährdung, Sozialanamnese der betroffenen Kinder und 

Jugendlichen, Inhalte des Hilfeplans sowie Daten von Auskunftspersonen zu enthalten. 

(4) Der Kinder- und Jugendhilfeträger und seine Organisationseinheiten sowie die 

privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen haben organisatorische Vorkehrungen zu 

treffen, die den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der betroffenen Personder 

Betroffenen im Sinn des § 1 Abs. 2 Datenschutzgesetz 2000 garantieren. Einsicht in die 

Dokumentation kann nur im Rahmen der Auskunftsrechte gemäß § 14 sowie im Rahmen der 

Verpflichtungen gemäß § 9 Abs. 9 und § 25 Abs. 4 gewährt werden. 

(5) Bei Wechsel der Zuständigkeit oder Gewährung von Erziehungshilfen wegen Gefahr 

im Verzug im Sinn des § 8 Abs. 2 ist die Dokumentation der bisherigen Leistungserbringung 

an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde oder den örtlich zuständigen Kinder- und 

Jugendhilfeträger oder dessen Organisationseinheiten unverzüglich zu übermitteln. 
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Landesgesetz über die Kranken- und Unfallfürsorge für oö. Landesbedienstete 

(Oö. Kranken- und Unfallfürsorgegesetz für Landesbedienstete - Oö. KFLG) 

 

§ 66 

Datenverarbeitung und Datenschutz 

(1) Die KFL ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von 

personenbezogenen Daten im Sinn des Datenschutzgesetzes 2000 ermächtigt, als dies zur 

Erfüllung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. 

  

(2) Die KFL darf personenbezogene Daten soweit an Dritte, die nicht Körperschaften 

öffentlichen Rechts sind, übermitteln, als dies im Zusammenhang mit Fragen der 

Mitgliedschaft bzw. Versicherungspflicht oder Beitragspflicht oder im Zusammenhang mit der 

Erbringung bzw. Vergütung von Leistungen der Kranken- oder Unfallfürsorge erforderlich ist. 



  Seite 40 

Oö. Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997) 

 

§ 94 

Berechtigung zur Datenverarbeitung 

Die Rechtsträger der Krankenanstalten sind insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung und 

Übermittlung bzw. Weitergabe von personenbezogenen Daten im Sinn des 

Datenschutzgesetzes 2000 ermächtigt, als dies in Art und Umfang auf den berechtigten 

Zweck der Krankenanstalten beschränkt oder zur Erfüllung der den Krankenanstalten 

gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. 

 

§ 102a 

Verweisungen 

Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, wenn 

nicht eine bestimmte Fassung angeführt ist, in folgender Fassung anzuwenden: 

- ... 

- 
Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/2013; 

- ...  
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Landesgesetz vom 5. Dezember 1996 über die Kammer der Arbeiter und Angestellten 

in der Land- und Forstwirtschaft für Oberösterreich (Oö. Landarbeiterkammergesetz 

1996) 

 

§ 12 

Datenschutz 

  (1) Die Landarbeiterkammer wird ermächtigt, ein Verzeichnis ihrer Mitglieder zu führen 

und zu diesem Zweck die Stammdaten der Mitglieder, das sind Name, Geburtsdatum, 

Staatsangehörigkeit, Wohn- und Betriebsanschrift, Sozialversicherungsnummer, Name des 

Arbeitgebers, Art der Beschäftigung und die Daten, die für die Feststellung der 

Kammerzugehörigkeit und zur Berechnung der Kammerumlage sowie zur Vergabe von 

Förderungen und Unterstützungen notwendig sind, zu ermitteln und zu verarbeiten. 

(2) Eine Übermittlung des Verzeichnisses nach Abs.1 ist jedenfalls zulässig an: 

1. das Amt der o.ö. Landesregierung; 

2. kollektivvertragsfähige freiwillige Berufsvereinigungen. 

(3) Die Landarbeiterkammer und die Wahlbehörden werden ermächtigt, die zur 

Durchführung der Wahlen, insbesondere zur Führung des Wählerverzeichnisses 

notwendigen personenbezogenen DatenDaten (Abs.1) zu ermitteln und zu verarbeiten. 

(4) Eine Übermittlung der personenbezogenen DatenDaten nach Abs. 3 ist jedenfalls 

zulässig an: 

1. die Wahlbehörden; 

2. die Landarbeiterkammer; 

3. die Wählergruppen. 

§ 21 

Kontrollausschuß 

(1) Zur Überprüfung der ziffernmäßigen Richtigkeit, der Rechtmäßigkeit, der 

Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit der Gebarung der 

Landarbeiterkammer ist von der Vollversammlung aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer 

Funktionsperiode ein Kontrollausschuß zu wählen. Die Vollversammlung hat die Anzahl der 

Mitglieder des Kontrollausschusses zu bestimmen, wobei jeder in der Vollversammlung 

vertretenen Wählergruppe mindestens ein Mitglied zusteht. Übrige Mitglieder sind nach den 

Grundsätzen des Verhältniswahlrechts unter sinngemäßer Anwendung des § 18 Abs. 2 zu 

wählen. Der Präsident, die Vizepräsidenten und die Mitglieder des Hauptausschusses dürfen 

dem Kontrollausschuß nicht angehören. 

(2) Der Kontrollausschuß hat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden zu wählen. Der 

Vorsitzende darf nicht der Wählergruppe angehören, der der Präsident angehört, es sei 

denn, daß nur eine Wählergruppe in der Vollversammlung vertreten ist. 
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(3) Der Kontrollausschuß ist jährlich mindestens zweimal vom Vorsitzenden 

einzuberufen. Er ist weiters dann einzuberufen, wenn dies vom Präsidenten, vom 

Hauptausschuß, von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Vollversammlung oder von 

mindestens zwei seiner Mitglieder verlangt wird. 

(4) Während der Prüfungstätigkeit wahrgenommene Mängel sind erforderlichenfalls dem 

Präsidenten unverzüglich mitzuteilen. 

(5) Der Präsident und der Kammerdirektor sowie die von diesen ausdrücklich 

beauftragten Kammerbediensteten haben dem Kontrollausschuß auf Verlangen des 

Vorsitzenden die Unterlagen zur Verfügung zu stellen und die Auskünfte zu erteilen, die für 

die Prüfung nach Abs. 1 erforderlich sind. Personenbezogene Daten dürfen, soweit sie sich 

nicht auf Entgeltleistungen und Aufwandsentschädigungen beziehen, nur mit Einwilligung der 

betroffenen PersonZustimmung der Betroffenen übermittelt werden. 

(6) Der Kontrollausschuß hat einen Bericht über das Ergebnis seiner Überprüfung dem 

Hauptausschuß zu übermitteln. Wird der Bericht des Kontrollausschusses nicht einstimmig 

gefaßt, so können nichtzustimmende Mitglieder Minderheitsberichte erstellen, die dem 

Bericht anzuschließen sind. Der Hauptausschuß hat den Bericht des Kontrollausschusses 

unter Anschluß einer allfälligen Stellungnahme unverzüglich der Vollversammlung 

vorzulegen. Eine Veröffentlichung des Ausschußberichtes und des Minderheitsberichtes vor 

der Behandlung in der Vollversammlung ist nicht zulässig. 

(7) Die Mitglieder des Kontrollausschusses sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen 

aus ihrer Kontrolltätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, soweit diese 

Tatsachen über den Inhalt des an die Vollversammlung erstatteten Ausschußberichtes oder 

Minderheitsberichtes hinausgehen. Die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht gegenüber dem 

Präsidenten und dem Kammerdirektor. 
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Oö. Landarbeitsordnung 1989 

 

§ 39k 

Beitragsleistung in besonderen Fällen 

(1) Die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer hat für die Dauer des jeweiligen Präsenz- 

oder Ausbildungsdienstes nach den §§ 19, 37 bis 39 WG 2001 bei weiterhin aufrechtem 

Dienstverhältnis Anspruch auf eine Beitragsleistung durch die Dienstgeberin oder den 

Dienstgeber in Höhe von 1,53 vH der fiktiven Bemessungsgrundlage in Höhe des 

Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 Kinderbetreuungsgeldgesetz - KBGG. Dies gilt 

nicht für den zwölf Monate übersteigenden Teil eines Wehrdienstes als Zeitsoldat gemäß 

§ 19 Abs. 1 Z 5 WG 2001, eines Auslandseinsatzpräsenzdienstes gemäß § 19 Abs. 1 Z 9 

WG 2001 oder eines Ausbildungsdienstes. 

(1a) Gemäß § 39k Abs. 1a Landarbeitsgesetz 1984 hat die Dienstnehmerin oder der 

Dienstnehmer in den Fällen des § 19 Abs. 1 Z 6, 8 und 9 WG 2001 für einen zwölf Monate 

übersteigenden Teil Anspruch auf eine Beitragsleistung durch den Bund in derselben Höhe; 

die Beiträge sind vom Bund im Wege der Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter in 

die BV-Kasse ihrer oder seiner bisherigen Dienstgeberin oder ihres oder seines bisherigen 

Dienstgebers zu leisten. 

(2) Der Dienstnehmer hat für die Dauer des jeweiligen Zivildienstes nach § 6a sowie für 

die Dauer des Auslandsdienstes nach § 12b ZDG bei weiterhin aufrechtem Dienstverhältnis 

Anspruch auf eine Beitragsleistung durch die Dienstgeberin oder den Dienstgeber in Höhe 

von 1,53 vH der fiktiven Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 erster Satz. 

(3) Für die Dauer eines Anspruchs auf Krankengeld nach dem ASVG hat die 

Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer bei weiterhin aufrechtem Dienstverhältnis Anspruch 

auf eine Beitragsleistung durch die Dienstgeberin oder den Dienstgeber in Höhe von 1,53 

v.H. einer fiktiven Bemessungsgrundlage. Diese richtet sich nach der Hälfte des für den 

Kalendermonat vor Eintritt des Versicherungsfalls gebührenden Entgelts. Sonderzahlungen 

sind bei der Festlegung der fiktiven Bemessungsgrundlage außer Acht zu lassen. 

(4) Für die Dauer eines Anspruchs auf Wochengeld nach dem ASVG hat die 

Dienstnehmerin bei weiterhin aufrechtem Dienstverhältnis Anspruch auf eine 

Beitragsleistung durch die Dienstgeberin oder den Dienstgeber in Höhe von 1,53 v.H. einer 

fiktiven Bemessungsgrundlage in Höhe eines Monatsentgelts, berechnet nach dem in den 

letzten drei Kalendermonaten vor dem Versicherungsfall der Mutterschaft (§ 120 Abs. 1 Z 3 

ASVG) gebührenden Entgelt, einschließlich anteiliger Sonderzahlungen, es sei denn, diese 

sind für die Dauer des Wochengeldbezugs fortzuzahlen. Bei einem neuerlichen Eintritt eines 

Beschäftigungsverbots nach § 97 

1. 
unmittelbar im Anschluss an eine vorherige Karenz nach diesem Landesgesetz im 

selben Dienstverhältnis oder 

2. 
nach einer Beschäftigung im selben Dienstverhältnis zwischen einer Karenz und dem 

neuerlichen Beschäftigungsverbot nach § 97, die kürzer als drei Kalendermonate dauert, 
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3. 

nach einer Beschäftigung in einem Dienstverhältnis, das nach der Beendigung des 

karenzierten Dienstverhältnisses und vor dem neuerlichen Beschäftigungsverbot 

begründet worden ist, die kürzer als drei Kalendermonate dauert, 

ist als Bemessungsgrundlage das für den Kalendermonat vor dem Beschäftigungsverbot, 

das dieser Karenz unmittelbar vorangegangen ist, gebührende Monatsentgelt (berechnet 

nach dem ersten Satz), im Fall der Z 3 das für den letzten Kalendermonat vor dem Eintritt 

des neuerlichen Beschäftigungsverbots gebührende volle Monatsentgelt heranzuziehen. 

(5) Gemäß § 39k Abs. 5 Landarbeitsgesetz 1984 hat die Dienstnehmerin oder der 

Dienstnehmer oder die ehemalige Dienstnehmerin oder der ehemalige Dienstnehmer für 

Zeiten des Kinderbetreuungsgeldbezugs Anspruch auf eine Beitragsleistung zu Lasten des 

FLAF in Höhe von 1,53 v.H. des jeweils nach den §§ 3 Abs. 1, 5a Abs. 1, 5b Abs. 1, 5c 

Abs. 1 oder 24a Abs. 1 KBGG bezogenen Kinderbetreuungsgeldes, wenn der Zeitraum 

zwischen dem Beginn des Kinderbetreuungsgeldbezugs und dem Ende des letzten diesem 

Landesgesetz oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften unterliegenden 

Dienstverhältnis nicht mehr als drei Jahre beträgt. 

(6) Für die Dauer einer Freistellung gegen Entfall des Entgelts nach den §§ 39t oder 39u 

oder einer Pflegekarenz nach § 39w hat die Dienstnehmerin bzw. der Dienstnehmer gemäß 

§ 39k Abs. 6 Landarbeitsgesetz 1984 An-spruch auf eine Beitragsleistung zu Lasten des 

Bundes in Höhe von 1,53 vH der fiktiven Bemessungsgrundlage in Höhe des 

Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 5b Abs. 1 KBGG. 

(6a) Für die Dauer einer Bildungskarenz nach § 39e hat die Dienstnehmerin oder der 

Dienstnehmer gemäß § 39k Abs. 6a Landarbeitsgesetz 1984 Anspruch auf eine 

Beitragsleistung zu Lasten der Mittel aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik (§ 1 des 

Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes - AMPFG, BGBl. 315/1994) in Höhe von 1,53 v.H. 

der Bemessungsgrundlage in Höhe des von der Dienstnehmerin oder vom Dienstnehmer 

bezogenen Weiterbildungsgelds gemäß § 26 Abs. 1 des Arbeitslosenversicherungs-

gesetzes 1977, BGBl. 609. Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat dem zuständigen Träger der 

Krankenversicherung die für die Beitragsleistung nach dem ersten Satz notwendigen 

personenbezogenen DatenDaten in automationsunterstützter Form zur Verfügung zu stellen. 

(7) Gemäß § 39k Abs. 7 Landarbeitsgesetz 1984 hat der jeweils zuständige Träger der 

Krankenversicherung die Beiträge nach Abs. 5, 6 und 6a ohne gesonderten Antrag der 

Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers oder der ehemaligen Dienstnehmerin oder des 

ehemaligen Dienstnehmers an die BV-Kasse, bei einer ehemaligen Dienstnehmerin oder 

einem ehemaligen Dienstnehmer an die BV-Kasse der letzten Dienstgeberin oder des letzten 

Dienstgebers zu leisten. Bei einer Rückforderung von Kinderbetreuungsgeld nach dem 

KBGG sind für denselben Zeitraum auch die nach Abs. 5 geleisteten Beiträge von der 

Dienstnehmerin oder vom Dienstnehmer oder von der ehemaligen Dienstnehmerin oder vom 

ehemaligen Dienstnehmer zurückzufordern und an den FLAF zu überweisen. 

(8) Für die Einhebung der Beiträge nach Abs. 1 bis 5 ist § 39j Abs. 1 bis 3 anzuwenden. 

Gemäß § 39k Abs. 8 Landarbeitsgesetz 1984 gilt dasselbe für die Einhebung der Beiträge 

nach Abs. 6 und 6a. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_315_0/1994_315_0.pdf
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§ 93b 

Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung durch 

Inanspruchnahme eines Präventionszentrums der 

Unfallversicherungsträger 

(1) Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung in Arbeitsstätten mit bis 

zu 50 Dienstnehmern kann durch Inanspruchnahme eines Präventionszentrums des 

zuständigen Unfallversicherungsträgers erfolgen, sofern der Dienstgeber insgesamt nicht 

mehr als 250 Dienstnehmer beschäftigt und nicht über entsprechend fachkundiges Personal 

zur Beschäftigung betriebseigener Sicherheitsfachkräfte (§ 93 Abs. 1 Z 1) oder 

Arbeitsmedizinerinnen oder Arbeitsmediziner (§ 94 Abs. 1 Z 1) verfügt. (Anm: LGBl. 

Nr. 136/2007) 

(2) Nach § 93b Abs. 2 des Landarbeitsgesetzes 1984 stehen die gemäß § 78a ASchG 

einzurichtenden Präventionszentren der zuständigen Unfallversicherungsträger auch 

Dienstgebern im Sinn des Landarbeitsgesetzes 1984 für die sicherheitstechnische und 

arbeitsmedizinische Betreuung gemäß Abs. 1 zur Verfügung. 

(3) Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat dem zuständigen Träger der 

Unfallversicherung für die Erfüllung der durch dieses Landesgesetz übertragenen Aufgaben 

mindestens einmal pro Kalenderjahr folgende personenbezogene DatenDaten der von ihr in 

ihrem Zuständigkeitsbereich erfassten Arbeitsstätten mit bis zu 50 Dienstnehmern zu 

übermitteln: 

 1. Namen oder sonstige Bezeichnung der Dienstgeber; 

 2. Anschriften der Arbeitsstätten. 

(4) Weder die Inanspruchnahme eines Präventionszentrums noch die Anwendung des 

Unternehmermodells gemäß § 93a Abs. 10 enthebt die Dienstgeber von ihrer 

Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Dienstnehmerschutzvorschriften. 

(5) Gemäß § 93b Abs. 5 des Landarbeitsgesetzes 1984 haben die Präventionszentren 

Verlangen der Dienstgeber auf Begehung und Betreuung unter Berücksichtigung der 

Dringlichkeit so bald als möglich, bei Gefahr in Verzug unverzüglich, nachzukommen und 

darüber hinaus nach pflichtgemäßem Ermessen den Dienstgebern von sich aus die 

sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung für Arbeitsstätten mit bis zu 50 

Dienstnehmern anzubieten. Die Präventionszentren können die Betreuung ablehnen, wenn 

ihnen der Dienstgeber die erforderlichen Informationen und Unterlagen gemäß § 93a Abs. 2 

oder § 94a Abs. 2 nicht zur Verfügung stellt. Das Präventionszentrum hat die zuständige 

Land- und Forstwirtschaftsinspektion spätestens binnen zwei Wochen von jeder Ablehnung 

der Betreuung einer Arbeitsstätte unter Bekanntgabe von Namen oder sonstiger 

Bezeichnung der Dienstgeberin oder des Dienstgebers sowie Anschrift der Arbeitsstätte zu 

verständigen. (Anm: LGBl. Nr. 73/2005) 

(6) Nimmt der Dienstgeber ein Präventionszentrum in Anspruch, sind gemäß § 93b 

Abs. 6 des Landarbeitsgesetzes 1984 die Sicherheitsvertrauenspersonen und die 

Belegschaftsorgane, sind weder Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt noch 

Belegschaftsorgane errichtet, alle Dienstnehmer, berechtigt, direkt beim zuständigen 

Unfallversicherungsträger Auskunftserteilung, Beratung und Zusammenarbeit und 

erforderlichenfalls Begehungen durch ein Präventionszentrum zu verlangen. Die 
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Präventionszentren haben die Quelle solcher Verlangen als vertraulich zu behandeln. Abs. 5 

erster Halbsatz ist anzuwenden. 

(7) Die §§ 93a Abs. 1 und 2, 94a Abs. 1 und 2, 94b Abs. 1 und 94c sind anzuwenden. 

Weiters ist § 94b Abs. 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 

Sicherheitsvertrauenspersonen und Belegschaftsorgane auch beizuziehen sind, wenn die 

Begehungen nicht gemeinsam erfolgen. 

(8) Gemäß § 93b Abs. 8 des Landarbeitsgesetzes 1984 hat das Präventionszentrum 

nach jeder Begehung dem Dienstgeber die Begehungsergebnisse und allfällige Vorschläge 

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz, 

allenfalls unter Bekanntgabe einer Dringlichkeitsreihung, schriftlich bekannt zu geben. 

(9) Der Dienstgeber hat die Verbesserungsvorschläge sowie sonstige vom 

Präventionszentrum übermittelte Informationen und Unterlagen gemäß Abs. 8 den 

Belegschaftsorganen und den Sicherheitsvertrauenspersonen zu übermitteln. Wenn keine 

Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind, sind die Verbesserungsvorschläge des 

Präventionszentrums sowie allfällige sonstige Informationen und Unterlagen an geeigneter 

Stelle zur Einsichtnahme durch die Dienstnehmer aufzulegen. Der Dienstgeber hat die 

Verbesserungsvorschläge bei der Festlegung von Maßnahmen nach § 77 Abs. 5 und 6 zu 

berücksichtigen. 

(10) Gemäß § 93b Abs. 10 Landarbeitsgesetz 1984 ist der zuständige Träger der 

Unfallversicherung verpflichtet, den zuständigen Land- und Forstwirtschaftsinspektionen 

mindestens einmal pro Kalenderjahr oder auf Verlangen folgende personenbezogene 

DatenDaten der von ihm erfassten Arbeitsstätten mit bis zu 50 Dienstnehmern, für die ein 

Präventionszentrum in Anspruch genommen wird, zu übermitteln, soweit diese Arbeitsstätten 

in deren jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen: 

 1. Namen oder sonstige Bezeichnung der Dienstgeber, 

 2. Anschriften der Arbeitsstätten und 

 3. Angabe des Datums von Besichtigungen der Arbeitsstätten. (Anm: LGBl. Nr. 73/2005) 

(11) Gemäß § 93b Abs. 11 Landarbeitsgesetz 1984 hat der zuständige Träger der 

Unfallversicherung den zuständigen Land- und Forstwirtschaftsinspektionen des Weiteren 

unter Berücksichtigung des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs einmal jährlich oder auf 

Verlangen Namen und Anschriften jener externen Präventivfachkräfte und 

sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Zentren, die mit der Durchführung von 

Betreuungsleistungen beauftragt wurden, zu übermitteln. 

§ 199 

Allgemeine Information 

(1) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem Betriebsrat über alle Angelegenheiten, 

welche die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen oder kulturellen Interessen der 

Dienstnehmer des Betriebes berühren, Auskunft zu erteilen. 

(2) Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat Mitteilung zu machen, welche Arten von 

personenbezogenen Dienstnehmerdaten er automationsunterstützt aufzeichnet und welche 

Verarbeitungen und Übermittlungen er vorsieht. Dem Betriebsrat ist auf Verlangen die 

Überprüfung der Grundlagen für die Verarbeitung und Übermittlung zu ermöglichen. Sofern 
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sich nicht aus § 197 oder anderen Rechtsvorschriften ein unbeschränktes Einsichtsrecht des 

Betriebsrates ergibt, ist zur Einsicht in die personenbezogenen Daten einzelner 

Dienstnehmer deren Einwilligungin die Daten einzelner Dienstnehmer deren Zustimmung 

erforderlich. 

§ 205 

Ersetzbare Zustimmung 

(1) Folgende Maßnahmen des Betriebsinhabers bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 

Zustimmung des Betriebsrates: 

 1. die Einführung von Systemen zur automationsunterstützten Ermittlung, Verarbeitung 

und Übermittlung von personenbezogenen Daten des Dienstnehmers, die über die 

Ermittlung von allgemeinen Angaben zur Person und fachlichen Voraussetzungen 

hinausgehen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, soweit die tatsächliche oder 

vorgesehene Verwendung dieser personenbezogenen DatenDaten über die Erfüllung 

von Verpflichtungen nicht hinausgeht, die sich aus Gesetz, Normen der kollektiven 

Rechtsgestaltung oder Dienstvertrag ergeben; 

 2. die Einführung von Systemen zur Beurteilung von Dienstnehmern des Betriebes, 

sofern mit diesen Daten erhoben werden, die nicht durch die betriebliche Verwendung 

gerechtfertigt sind. 

(2) Die Zustimmung des Betriebsrates gemäß Abs. 1 kann durch Entscheidung der land- 

und forstwirtschaftlichen Schlichtungsstelle ersetzt werden. Im übrigen gelten § 55 Abs. 2 

und § 206 Abs. 2 sinngemäß. 

(3) Durch die Abs. 1 und 2 werden die sich aus § 204 ergebenden Zustimmungsrechte 

des Betriebsrates nicht berührt. 
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Landesgesetz vom 3. Dezember 1993 über das Dienstrecht der Beamten des 

Landes Oberösterreich (Oö. Landesbeamtengesetz 1993 - Oö. LBG) 

 

§ 151 

Verweisungen 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind 

diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Wird in anderen landesgesetzlichen 

Vorschriften auf Bestimmungen verwiesen, die durch dieses Landesgesetz geregelt werden, 

so sind diese Hinweise auf die entsprechenden neuen Bestimmungen zu beziehen. 

(2) Soweit in diesem Landesgesetz auf die nachstehenden Bundesgesetze verwiesen 

wird oder wenn in anderen Landesgesetzen auf diese Bestimmung verwiesen wird, sind die 

nachstehenden Bundesgesetze in folgender Fassung anzuwenden: 

- … 

- 
Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009; 

- … 
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Landesgesetz vom 3. Dezember 1993 über das Dienstrecht der 

Vertragsbediensteten des Landes Oberösterreich (Oö. Landes-

Vertragsbedienstetengesetz - Oö. LVBG) 

 

 

§ 3 

Aufnahme 

(1) Als Vertragsbedienstete dürfen nur Personen aufgenommen werden, bei denen 

nachstehende Voraussetzungen zutreffen: 

1. die österreichische Staatsbürgerschaft, 

2. die volle Handlungsfähigkeit, ausgenommen ihre Beschränkung wegen Minderjährigkeit, 

3. 

die persönliche, insbesondere gesundheitliche, und fachliche Eignung für die Erfüllung 

der Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind, sowie die 

Erfüllung der in besonderen Vorschriften festgesetzten Bedingungen und 

4. ein Lebensalter von mindestens 17 Jahren. 

(2) Wenn es sich nicht um Verwendungen handelt, die österreichischen 

Staatsbürgerinnen oder Staatsbürgern vorbehalten sind (§ 11), wird die Voraussetzung des 

Abs. 1 Z 1 auch von Personen gemäß § 2 Z 2 bis 4 Oö. Berufsqualifikationen-

Anerkennungsgesetz (Oö. BAG) erfüllt. 

(2a) Bei Personen mit Behinderung ist auf eine vertretbare behindertengerechte 

Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie die Möglichkeit der Beistellung geeigneter Arbeitsmittel 

Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung gemäß Abs. 1 Z 3 umfaßt auch die 

Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Bei Verwendungen, für deren 

Ausübung die Beherrschung der deutschen Sprache in geringerem Umfang genügt, ist ihre 

Beherrschung in dem für diese Verwendung erforderlichen Ausmaß nachzuweisen. 

(3a) Der Dienstgeber hat vor jeder Neuaufnahme eine Strafregisterauskunft gemäß § 9 

Strafregistergesetz 1968 einzuholen. Vor der Heranziehung von Bediensteten zu Tätigkeiten 

an Einrichtungen zur Betreuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und 

Jugendlichen ist der Dienstgeber zur Einholung von Auskünften gemäß § 9a Abs. 2 

Strafregistergesetz 1968 ermächtigt. 

(3b) Auf Dienstverhältnisse nach § 2 Abs. 2 Z 2, 4, 5, 6 und 7 ist Abs. 3a sinngemäß 

anzuwenden. 

(4) Wenn geeignete Bewerber, die das betreffende Erfordernis erfüllen, nicht zur 

Verfügung stehen oder wenn es aus sozialen Gründen oder zur Erfüllung gesetzlicher 

Verpflichtungen des Landes erforderlich ist, kann von den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1, 

3 und 4 abgesehen werden. Überdies kann die Landesregierung festlegen, daß für 

bestimmte, genau zu umschreibende Verwendungen abweichend vom Abs. 1 Z 4 ein 

Lebensalter von mindestens 15 Jahren ausreicht. 
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(5) Eine vor Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienstverhältnis zurückgelegte Zeit ist 

für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses oder von der Dauer einer bestimmten 

Dienstzeit abhängen, nur für die Berechnung des Besoldungsdienstalters und in den Fällen 

der §§ 22, 29 und 45 zu berücksichtigen. 

(6) Wird ein Bediensteter aus einem Landesdienstverhältnis, auf das die Bestimmungen 

dieses Landesgesetzes nicht anzuwenden waren, in ein Dienstverhältnis übernommen, das 

in den Anwendungsbereich dieses Landesgesetzes fällt, so ist er vom Zeitpunkt der 

Übernahme an so zu behandeln, als ob er schon während der Zeit des früheren 

Dienstverhältnisses Vertragsbediensteter nach diesem Landesgesetz gewesen wäre. 
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Landesgesetz vom 4. November 1993 über die Förderung der Land- und 

Forstwirtschaft in Oberösterreich (Oö. Landwirtschaftsgesetz 1994 - Oö. LWG 1994) 

 

 

§ 12 

Landwirtschaftsbericht 

(1) Die Landesregierung hat dem Landtag alle drei Jahre einen Bericht über die 

wirtschaftliche und soziale Lage der Land- und Forstwirtschaft in Oberösterreich in der seit 

dem letzten Bericht vergangenen Zeit zu erstatten. Der Bericht ist bis spätestens 31. Oktober 

des dem Berichtszeitraum folgenden Jahres vorzulegen. 

(2) Zur Feststellung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Land- und Forstwirtschaft 

können alle hiezu geeigneten agrarökonomischen und statistischen Unterlagen 

herangezogen werden. Insbesondere kann die Landesregierung ein land- und 

forstwirtschaftliches Buchführungsinstitut vertraglich beauftragen, die 

Buchführungsergebnisse einer ausreichenden Anzahl land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

in repräsentativer Auswahl und Gruppierung zusammenzustellen und auszuwerten. Die 

Mitwirkung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe daran ist freiwillig. 

(3) Personenbezogene Daten, die einzelne landwirtschaftliche Betriebe betreffen und die 

anlässlich des Landwirtschaftsberichts oder anlässlich der Beratung oder Förderung 

landwirtschaftlicher Betriebe ermittelt oder verarbeitet worden sind, dürfen ohne Einwilligung 

der betroffenen Person für andere Zwecke nicht verwendet werden. 

(3) Daten, die einzelne landwirtschaftliche Betriebe betreffen und die anläßlich des 

Landwirtschaftsberichtes oder anläßlich der Beratung oder Förderung land- und 

forstwirtschaftlicher Betriebe ermittelt oder verarbeitet worden sind, dürfen ohne die 

ausdrückliche und schriftliche Zustimmung der Betroffenen für andere Zwecke nicht 

verwendet werden. 
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Oö. Landwirtschaftskammergesetz 1967 

 

§ 19 

Kontrollausschuß 

(1) Zur Überprüfung der ziffernmäßigen Richtigkeit, der Rechtmäßigkeit, der 

Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit der Gebarung der 

Landwirtschaftskammer ist von der Vollversammlung aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer 

Funktionsperiode ein Kontrollausschuß zu wählen. Der Kontrollausschuß besteht aus 

mindestens acht Mitgliedern. Der Präsident darf dem Kontrollausschuß nicht angehören. 

Jeder in der Vollversammlung vertretenen Wählergruppe steht mindestens ein Mitglied zu. 

(2) Der Präsident und der Kammerdirektor sowie die von diesen ausdrücklich 

beauftragten Kammerbediensteten haben dem Kontrollausschuß auf Verlangen des 

Vorsitzenden die Unterlagen zur Verfügung zu stellen und die Auskünfte zu erteilen, die für 

die Prüfung nach Abs. 1 erforderlich sind. Personenbezogene Daten dürfen, soweit sie sich 

nicht auf Entgeltleistungen und Aufwandsentschädigungen beziehen, nur mit Einwilligung der 

betroffenen PersonZustimmung der Betroffenen übermittelt werden. 

(3) Der Kontrollausschuß hat aus seiner Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit einen 

Vorsitzenden zu wählen. Der Vorsitzende darf nicht der Wählergruppe angehören, der der 

Präsident angehört, es sei denn, daß nur eine Wählergruppe in der Vollversammlung 

vertreten ist. Bei Stimmengleichheit ist diejenige Person gewählt, die der stimmenstärkeren 

Wählergruppe angehört. 

(4) Der Kontrollausschuß hat über das Ergebnis seiner Überprüfungen der 

Vollversammlung zu berichten. 

(5) Im übrigen gelten § 18 Abs. 4 und 5. 

(Anm: LGBl. Nr. 4/1996) 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=4/1996&Bundesland=Ober%C3%B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%C3%B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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Gesetz vom 8. Juli 1977 über die Oö. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge (Oö. LKUFG) 

 

§ 28 

Rechts- und Verwaltungshilfe 

(1) Die Verwaltungsbehörden, die Gerichte, die Sozialversicherungsträger und die 

Träger öffentlich-rechtlicher Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtungen haben den in 

Vollziehung dieses Gesetzes an sie ergehenden Ersuchen der LKUF im Rahmen ihrer 

sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen. In gleicher Weise hat die LKUF den 

genannten Stellen Verwaltungshilfe zu leisten. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe 

bezieht sich auch auf die Übermittlung von personenbezogenen DatenDaten im Sinne des 

§ 4 Datenschutzgesetz 2000 im automationsunterstützten Datenverkehr zwischen der LKUF 

und den genannten Stellen, die zur Durchführung des Melde- und Beitragsverfahrens, zur 

Erbringung von Leistungen sowie zur Durchsetzung von Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) Barauslagen, die der ersuchten Stelle aus der Hilfeleistung erwachsen, mit 

Ausnahme von Portokosten, hat die ersuchende Stelle auf Verlangen der ersuchten Stelle zu 

erstatten. 

§ 39a 

Datenverarbeitung und Datenschutz 

(1) Die LKUF ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von 

personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000 ermächtigt, als dies zur 

Erfüllung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist.  

(2) Die LKUF darf personenbezogene Daten soweit an Dritte, die nicht Körperschaften 

öffentlichen Rechtes sind, übermitteln, als dies im Zusammenhang mit Fragen der 

Mitgliedschaft bzw. Versicherungspflicht oder Beitragspflicht oder im Zusammenhang mit der 

Erbringung bzw. Vergütung von Leistungen der Kranken- oder Unfallfürsorge erforderlich ist. 

§ 54 

Verweisungen 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind 

diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Landesgesetz auf nachstehende Bundesgesetze verwiesen wird, 

sind – soweit nicht ausdrücklich in diesem Gesetz anderes bestimmt ist – die nachstehenden 

Bundesgesetze in folgender Fassung anzuwenden: 

- … 

- 
Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2011; 

- … 
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Landesgesetz, mit dem das Gesetz über die bedarfsorientierte Mindestsicherung 

in Oberösterreich (Oö. Mindestsicherungsgesetz - Oö. BMSG) erlassen wird 

 

§ 50 

Datenverarbeitung und AuskunftspflichtDatenverwendung, Datenaustausch und 

Auskunftspflicht 

(1) Die zur Vollziehung dieses Landesgesetzes berufenen Behörden und Träger der 

bedarfsorientierten Mindestsicherung sind zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

insoweit ermächtigt als diese zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben eine wesentliche 

Voraussetzung sind. Dabei handelt es sich um 

1. Stammdaten 

a) 

der hilfesuchenden bzw. leistungsbeziehenden Personen sowie aller im gemeinsamen 

Haushalt lebenden Personen, für die bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen wird 

oder werden soll, 

b) 

der unterhaltsberechtigten oder -pflichtigen Personen von hilfesuchenden bzw. 

leistungsbeziehenden Personen sowie aller im gemeinsamen Haushalt lebenden 

Personen, für die bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen wird oder werden soll 

sowie Personen im Sinn des § 8 Abs. 2, wie insbesondere Name, Geschlecht, 

Geburtsdatum und -ort, Adress- und Kontaktdaten, Beruf, Ausbildungen, 

Sozialversicherungsverhältnisse, Sozialversicherungsnummer, bereichsspezifisches 

Personenkennzeichen nach § 9 E-GovG§ 8 E-GovG, Familienstand (Lebens-

gemeinschaft, Lebenspartnerschaft), Staatsbürgerschaft, Aufenthalts- und 

Arbeitsberechtigungen, Bankverbindung und Kontonummer, 

c) 

der Arbeitgeber von hilfesuchenden bzw. leistungsbeziehenden Personen sowie aller im 

gemeinsamen Haushalt lebenden Personen, für die bedarfsorientierte Mindestsicherung 

bezogen wird oder werden soll sowie Personen im Sinn des § 8 Abs. 2, wie 

insbesondere Name, Adress- und Kontaktdaten, Betriebsgegenstand, 

Branchenzugehörigkeit, 

2. 

Wirtschafts- bzw. Einkommensdaten der hilfesuchenden bzw. leistungsbeziehenden 

Personen sowie aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen, für die 

bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen wurde, wird oder werden soll oder die 

beitrags-, rückerstattungs- oder kostenersatzpflichtig sind sowie Personen im Sinn des 

§ 8 Abs. 2, wie insbesondere Einkommensverhältnisse (Höhe, Art und Herkunft von 

Einkommen sowie sämtliche Zuflüsse in Geld oder Sachwert), Vermögensverhältnisse, 

Art und Umfang von Sorgepflichten, außerordentliche Aufwendungen, 

Versicherungszeiten, Bemessungsgrundlagen, Höhe und Bezugszeiten von Leistungen 

und Beihilfen bzw. Förderungen, 

3. 

Beschäftigungsdaten der hilfesuchenden bzw. leistungsbeziehenden Personen sowie 

aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen, für die bedarfsorientierte 

Mindestsicherung bezogen wird oder werden soll sowie Personen im Sinn des § 8 Abs. 2, 
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wie insbesondere bisherige Beschäftigungen, Umstände der Auflösung von 

Arbeitsverhältnissen, Pläne und Ergebnisse der Arbeitsuche, Beratungs-, Begleitungs- 

oder Betreuungsverläufe, Umstände des Nichtzustandekommens von 

Arbeitsverhältnissen, Sanktionen wegen Fehlverhaltens, 

4. 

Gesundheitsdaten und Daten über soziale Rahmenbedingungen der hilfesuchenden bzw. 

leistungsbeziehenden Personen sowie aller im gemeinsamen Haushalt lebenden 

Personen, für die bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen wird oder werden soll, wie 

insbesondere Arbeitsfähigkeit, gesundheitliche Einschränkungen, die die Arbeitsfähigkeit 

oder die Verfügbarkeit in Frage stellen oder die berufliche Verwendung berühren, 

Pflegegeldeinstufungen, spezifischer Hilfebedarf, Familien- und Haushaltskonstellation, 

sonstiges soziales Umfeld. 

(2) Die insoweit verarbeiteten personenbezogene DatenDaten (Abs. 1) dürfen unter 

Einhaltung der Anforderungen des Datenschutzgesetzes 2000 im elektronischen Weg an die 

Träger der bedarfsorientierten Mindestsicherung, an Kooperationspartner im Sinn des § 19, 

Beteiligte des jeweiligen Verfahrens, an zu diesem Verfahren beigezogene Sachverständige 

sowie an ersuchte oder beauftragte Behörden, an die Sozialversicherungsträger, die 

Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, die Finanzbehörden und die Fremdenbehörden 

übermittelt werden, als dies jeweils zur Feststellung der Voraussetzungen und Höhe einer 

Leistung der bedarfsorientierten Mindestsicherung sowie deren Erbringung, der 

Krankenversicherungspflicht, der Integration auf dem Arbeitsmarkt sowie für die 

Kostenersatz-, Beitrags- oder Rückerstattungspflicht erforderlich ist. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden, die Landesregierung und die Träger 

bedarfsorientierter Mindestsicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach diesem 

Landesgesetz sind als datenschutzrechtlich gemeinsam Verantwortliche ermächtigt, zum 

Zweck einer effizienten und effektiven, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten 

sichernden und im Land Oberösterreich einheitlichen Gewährleistung von Leistungen nach 

diesem Landesgesetz die für die Vollziehung dieses Landesgesetzes erforderlichen 

personenbezogenen Daten (Abs. 1) gemeinsam zu verarbeiten. 

(3a) Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und 

sonstigen Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung obliegt jedem Verantwortlichen 

hinsichtlich jener personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm 

wahrgenommenen Aufgaben verarbeitet werden. Nimmt eine betroffene Person ein Recht 

nach der Datenschutz-Grundverordnung gegenüber einem gemäß dem ersten Satz 

unzuständigen Verantwortlichen wahr, ist sie an den zuständigen Verantwortlichen zu 

verweisen. 

(3b) Die Landesregierung übt die Funktion des datenschutzrechtlichen 

Auftragsverarbeiters aus. Sie hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 

Abs. 3 lit. a bis h Datenschutz-Grundverordnung wahrzunehmen. 

(3) Die Verarbeitung der für die Vollziehung dieses Landesgesetzes erforderlichen 

personenbezogenen Daten (Abs. 1) kann zum Zwecke einer effizienten und effektiven, die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten sichernden und im Land Oberösterreich 

einheitlichen Gewährleistung von Leistungen nach diesem Landesgesetz in Form eines 
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Informationsverbundsystems im Sinn des § 50 DSG 2000 erfolgen. Teilnehmer an diesem 

Informationssystem und zugleich auch dessen Auftraggeber sind die 

Bezirksverwaltungsbehörden, die Landesregierung, das Landesverwaltungsgericht und die 

Träger bedarfsorientierter Mindestsicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach diesem 

Landesgesetz. Betreiber dieses Informationsverbundsystems ist die Landesregierung. 

(4) Die Gerichte, Bundessozialämter, Träger der Sozialversicherung sowie die sonstigen 

Entscheidungsträger nach den Pflegegeldgesetzen, der Hauptverband der Österreichischen 

Sozialversicherungsträger, die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, die 

Finanzbehörden und die Fremdenbehörden haben im Rahmen ihres gesetzmäßigen 

Wirkungsbereichs der Bezirksverwaltungsbehörde, der Landesregierung oder dem 

Landesverwaltungsgericht oder einem Träger bedarfsorientierter Mindestsicherung über alle 

zur Feststellung der Voraussetzungen und der Höhe einer Leistung der bedarfsorientierten 

Mindestsicherung, deren Erbringung sowie für Kostenersatz-, Beitrags- und 

Rückerstattungsverfahren erforderlichen Daten Auskunft zu erteilen und unter Wahrung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen tunlichst elektronisch zur Verfügung zu stellen. Dies 

gilt nicht für Auskünfte aus Pflegschaftsakten. Die näheren Modalitäten können von der 

Landesregierung in einem Verwaltungsübereinkommen geregelt werden. Die 

Bezirksverwaltungsbehörden, die Landesregierung und das Landesverwaltungsgericht sind 

zu diesem Zweck auch berechtigt, eine Verknüpfungsabfrage im Zentralen Melderegister 

nach dem Kriterium des Wohnsitzes durchzuführen. 

(5) Die Gemeinden sind über Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der 

Landesregierung, des Landesverwaltungsgerichts oder eines Trägers bedarfsorientierter 

Mindestsicherung zur Durchführung von einzelnen Erhebungen und zur Mitwirkung bei der 

Leistung bedarfsorientierter Mindestsicherung verpflichtet. Ist die Gemeinde mit der Führung 

der Sozialberatungsstelle beauftragt, dürfen in dieser Sozialberatungsstelle tätige 

Bedienstete nicht für die Durchführung von einzelnen Erhebungen oder zur Mitwirkung bei 

der Leistung bedarfsorientierter Mindestsicherung herangezogen werden. Die Aufgaben der 

Städte mit eigenem Statut als Träger bedarfsorientierter Mindestsicherung werden dadurch 

nicht berührt. 
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Gesetz vom 21. März 1979 über polizeirechtliche Angelegenheiten (Oö. 

Polizeistrafgesetz - Oö. PolStG.) 

 

§ 9a 

Verarbeitung personenbezogener DatenVerwendung personenbezogener Daten 

(1) Die Gemeinden, die Bezirksverwaltungsbehörden, die Landesregierung und - nach 

Maßgabe des § 9 - die Landespolizeidirektion sind als gemeinsam datenschutzrechtlich 

Verantwortliche ermächtigt, zum Zweck der Kontrolle der Einhaltung des § 1a folgende 

personenbezogene Daten von Personen, die betteln, gemeinsam zu verarbeiten:Zum Zweck 

der Kontrolle der Einhaltung des § 1a dürfen von den Organen der Behörden einschließlich 

den Organen nach § 1b folgende Daten von Personen, die betteln, in einem 

Informationsverbundsystem verarbeitet sowie insbesondere zum Zweck der 

Strafrechtspflege und der Sicherheitsverwaltung an die Sicherheitsbehörden übermittelt 

werden: 

1. Identitätsdaten; 

2. Adress- und Kontaktdaten; 

3. Bilddaten; 

4. 
Angaben über Feststellungen gemäß § 1a, insbesondere Art, Ort und Zeitpunkt der 

festgestellten Bettelei. 

(2) Die Organe der Behörden einschließlich der Organe nach § 1b dürfen die im Abs. 1 

genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der Strafrechtspflege und der 

Sicherheitsverwaltung an die Sicherheitsbehörden übermitteln. 

(2a) Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und 

sonstigen Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung obliegt jedem Verantwortlichen 

hinsichtlich jener personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm 

wahrgenommenen Aufgaben verarbeitet werden. Nimmt eine betroffene Person ein Recht 

nach der Datenschutz-Grundverordnung gegenüber einem gemäß dem ersten Satz 

unzuständigen Verantwortlichen wahr, ist sie an den zuständigen Verantwortlichen zu 

verweisen. 

(2b) Die Landesregierung übt die Funktion des datenschutzrechtlichen 

Auftragsverarbeiters aus. Sie hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 

Abs. 3 lit. a bis h Datenschutz-Grundverordnung wahrzunehmen. 

(2) Teilnehmer an diesem Informationssystem und zugleich auch dessen Auftraggeber 

sind die Gemeinden, die Bezirksverwaltungsbehörden, die Landesregierung und - nach 

Maßgabe des § 9 - die Landespolizeidirektion sowie die Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes. Betreiber des Informationsverbundsystems ist die Landesregierung. 

(3) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben die erforderlichen 

Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Jedenfalls sind alle Datenverarbeitungen zu 

protokollieren. Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinn der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen dürfen nur verschlüsselt übermittelt werden. 
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(3) Auftraggeber und Betreiber haben die erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen zu 

treffen. Jedenfalls sind alle Datenverwendungen zu protokollieren. Sensible Daten dürfen nur 

verschlüsselt übermittelt werden. 

(4) Die verarbeiteten personenbezogenen DatenDaten dürfen nur so lange aufbewahrt 

werden, als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, erforderlich ist. Im Fall ihrer 

Unrichtigkeit sind die personenbezogenen DatenDaten sofort zu löschen. 
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Landesgesetz, mit dem die Ausbildung, das Berufsbild und die Tätigkeit der 

Angehörigen der Sozialberufe geregelt wird (Oö. Sozialberufegesetz - Oö. SBG) 

 

§ 62 

Datenschutz und Amtshilfe 

(1) Die Angehörigen der Sozialberufe sind zur automationsunterstützten Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Rahmen der Dokumentation gemäß § 7 sowie zur 

Übermittlung dieser Daten 

1. 

an die Kostenträger und Aufsichtsinstanzen des Landes in dem Umfang, als er für den 

Empfänger zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben eine wesentliche 

Voraussetzung bildet, sowie 

2. 

an andere Angehörige der Gesundheits- oder Sozialberufe und Einrichtungen der 

sozialen Betreuung, an Ärzte oder medizinische Einrichtungen, in deren Behandlung, 

Pflege oder Betreuung die betroffene Person steht, mit EinwilligungZustimmung der 

betroffenen Person 

berechtigt. 

(2) Die Dokumentation kann insbesondere die Betreuungsanamnese, die 

Betreuungsdiagnose, die gesetzten Betreuungsmaßnahmen, den Betreuungsverlauf sowie 

die zur Planung, Durchführung und Evaluierung der Betreuungsmaßnahmen erforderlichen 

Daten enthalten. 

(3) Die mit der Vollziehung dieses Landesgesetzes berufenen Behörden einschließlich 

des Landesverwaltungsgerichts und der ermächtigten Bildungseinrichtungen dürfen die für 

die Vollziehung dieses Landesgesetzes erforderlichen personenbezogenen DatenDaten, das 

sind insbesondere solche betreffend Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, 

Staatsbürgerschaft, Ausbildungs- und Berufsvoraussetzungen automationsunterstützt 

verarbeiten. 

(4) Gerichte und Verwaltungsbehörden sowie ermächtigte Bildungseinrichtungen nach 

diesem Landesgesetz haben auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landesgesetzes 

berufenen Behörden einschließlich des Landesverwaltungsgerichts oder ermächtigten 

Bildungseinrichtungen die für die Beurteilung der Berufsberechtigung, Anerkennung oder 

Gleichstellung von Ausbildungen oder deren Teilen, dem Betrieb von Schulen, der 

Durchführung von Ausbildungsgängen oder Lehrgängen erforderlichen Auskünfte über 

Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, Staatsbürgerschaft und Ausbildungs- und 

Berufsvoraussetzungen möglichst automationsunterstützt zu erteilen. 
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Landesgesetz über die soziale Hilfe in Oberösterreich  

(Oö. Sozialhilfegesetz 1998 - Oö. SHG 1998) 

 

§ 67 

Amtshilfe- und Mitwirkungspflichten, Datenschutz 

(1) Die Gerichte, Bundesämter für Soziales und Behindertenwesen sowie die 

Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice haben auf Ersuchen einer 

Bezirksverwaltungsbehörde, der Landesregierung oder des Landesverwaltungsgerichts oder 

eines Trägers sozialer Hilfe die für die Beurteilung der Hilfebedürftigkeit, 

Rückerstattungspflicht oder Ersatzpflicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt nicht 

für Auskünfte aus Pflegschaftsakten. Die erforderlichen personenbezogene DatenDaten sind 

unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen tunlichst elektronisch zu 

übermitteln. 

(2) Die Finanzämter haben auf Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der 

Landesregierung oder des Landesverwaltungsgerichts oder eines Trägers sozialer Hilfe die 

im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches festgestellten Tatsachen 

bekanntzugeben, die für die Beurteilung der Hilfebedürftigkeit, Rückerstattungspflicht oder 

Ersatzpflicht erforderlich sind. 

(3) Die Bürgermeister haben auf Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der 

Landesregierung oder des Landesverwaltungsgerichts oder eines Trägers sozialer Hilfe 

Meldeauskünfte zu erteilen, die eine hilfesuchende, hilfebedürftige oder ersatzpflichtige 

Person betreffen. 

(4) Die Träger der Sozialversicherung (sonstige Entscheidungsträger nach § 22 Abs. 1 

des Bundespflegegeldgesetzes) haben im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches 

auf Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der Landesregierung oder des 

Landesverwaltungsgerichts oder eines Trägers sozialer Hilfe über alle Tatsachen Auskunft 

zu erteilen, die Ansprüche aus der Sozialversicherung oder nach dem 

Bundespflegegeldgesetz oder die ein Beschäftigungsverhältnis betreffen, soweit dies für die 

Beurteilung der Hilfebedürftigkeit, Rückerstattungspflicht, Kostenersatzpflicht oder 

Ersatzpflicht erforderlich ist. Die erforderlichen personenbezogene DatenDaten sind und 

unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen tunlichst elektronisch zu 

übermitteln. 

(5) Der Arbeitgeber einer ersatzpflichtigen Person sowie einer Person gemäß § 9 Abs. 3 

hat auf Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der Landesregierung oder des 

Landesverwaltungsgerichts oder eines Trägers sozialer Hilfe innerhalb einer angemessenen 

Frist, die mindestens eine Woche betragen muß, über alle Tatsachen, die das 

Dienstverhältnis betreffen, Auskunft zu erteilen. In solchen Ersuchen sind jene Tatsachen, 

über die Auskunft verlangt wird, im einzelnen zu bezeichnen. 

(6) Personen, deren Einkommen oder Vermögen für die Leistung sozialer Hilfe, für einen 

Kostenbeitrag oder Ersatz maßgeblich ist, haben auf Ersuchen einer 

Bezirksverwaltungsbehörde, der Landesregierung oder des Landesverwaltungsgerichts oder 
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eines Trägers sozialer Hilfe die erforderlichen Erklärungen und Nachweise innerhalb einer 

angemessenen Frist, die mindestens eine Woche betragen muß, abzugeben bzw. 

vorzulegen, sofern nicht die Regelung des § 24 zur Anwendung gelangt. 

(7) Gemeinden sind zur Entgegennahme von Anträgen (§ 22 Abs. 1) sowie über 

Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der Landesregierung oder eines Trägers 

sozialer Hilfe zur Durchführung von Erhebungen und zur Mitwirkung bei der Leistung sozialer 

Hilfe verpflichtet. Die Aufgaben der Städte mit eigenem Statut als Träger sozialer Hilfe 

werden dadurch nicht berührt. 

(8) Die Gemeinden haben die Informationen gemäß § 30 Abs. 5 den in ihrem 

Gemeindegebiet wohnhaften Senioren zu übermitteln, sofern diese nicht mitgeteilt haben, 

daß sie auf diese Informationen verzichten. 

(9) Die Bezirksverwaltungsbehörden, die Landesregierung und die Träger sozialer Hilfe 

im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach diesem Landesgesetz sind als datenschutzrechtlich 

gemeinsam Verantwortliche ermächtigt, zum Zweck einer effizienten und effektiven, die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten sichernden und im Land Oberösterreich 

einheitlichen Gewährleistung von Leistungen nach diesem Landesgesetz die für die 

Vollziehung dieses Landesgesetzes erforderlichen personenbezogenen Daten gemeinsam 

zu verarbeiten. 

(10) Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und 

sonstigen Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung obliegt jedem Verantwortlichen 

hinsichtlich jener personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm 

wahrgenommenen Aufgaben verarbeitet werden. Nimmt eine betroffene Person ein Recht 

nach der Datenschutz-Grundverordnung gegenüber einem gemäß dem ersten Satz 

unzuständigen Verantwortlichen wahr, ist sie an den zuständigen Verantwortlichen zu 

verweisen. 

(11) Die Landesregierung übt die Funktion des datenschutzrechtlichen 

Auftragsverarbeiters aus; sie hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 

Abs. 3 lit. a bis h Datenschutz-Grundverordnung wahrzunehmen. 

(9) Die Verarbeitung der für die Vollziehung dieses Landesgesetzes erforderlichen 

personenbezogenen Daten kann zum Zwecke einer effizienten und effektiven, die Richtigkeit 

und Vollständigkeit der Daten sichernden und im Land Oberösterreich einheitlichen 

Gewährleistung von Leistungen nach diesem Landesgesetz in Form eines 

Informationsverbundsystems im Sinn des § 50 DSG 2000 erfolgen. Teilnehmer an diesem 

Informationssystem und zugleich auch dessen Auftraggeber sind die 

Bezirksverwaltungsbehörden, die Landesregierung, das Landesverwaltungsgericht und die 

Träger sozialer Hilfe im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach diesem Landesgesetz. Betreiber 

dieses Informationsverbundsystems ist die Landesregierung. 
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Gesetz vom 18. November 1980 über die Landes- und Gemeindestatistik in 

Oberösterreich (Oö. Statistikgesetz) 

 

§ 9 

Verwendung der Erhebungsergebnisse 

 

(1) Personenbezogene Daten aus Erhebungen im Sinn des § 2 dürfen nur verarbeitet 

werdenPersonenbezogene Daten (§ 3 Z. 1 des Datenschutzgesetzes) aus Erhebungen im 

Sinne des § 2 dürfen nur verwendet werden 

a) für Zwecke der Landes- und Gemeindestatistik sowie 

b) 
gegebenenfalls für die in der Erhebungsverordnung im Sinne des § 2 Abs. 4 

festgelegten Zwecke. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für personenbezogene Daten aus Erhebungen im Rahmen der 

Bundesstatistik, an denen Organe des Landes oder der Gemeinde mitwirken, soweit eine 

Verwendung von Daten nach Maßgabe einer Vereinbarung des Bundes und der Länder oder 

sonstiger Vorschriften zulässig ist. 

(3) Besondere gesetzliche Regelungen über die Verwendung bestimmter 

Erhebungsergebnisse werden durch die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 nicht berührt. 

(4) Veröffentlichungen der Landes- und Gemeindestatistik sind so zu gestalten, daß ein 

Rückschluß auf einzelne Personen nicht möglich ist. 
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Landesgesetz über das Dienstrecht der Beamten und Beamtinnen der Städte mit 

eigenem Statut (Oö. Statutargemeinden-Bedienstetengesetz 2002 - Oö. StGBG 2002) 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Landesgesetz ist auf alle Beamten und Beamtinnen der Städte mit eigenem 

Statut anzuwenden. 

(2) Auf das Dienstverhältnis der Vertragsbediensteten sind die für Beamte (Beamtinnen) 

geltenden Bestimmungen über die Dienstaus- und -fortbildung (§ 13 bis § 16) sinngemäß 

anzuwenden. 

(3) Auf das Dienstverhältnis der Beamten (Beamtinnen) sowie der Vertragsbediensteten 

ist § 7a Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 betreffend die 

Datenverarbeitung sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 147§ 146 

Sonderbestimmung für das Jahr 2018 

Die Erhöhung der Gehälter bzw. die Festsetzung der Monatsbezüge einschließlich aller 

in Eurobeträgen ausgedrückten Zulagen ist gemäß § 234 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und 

Gehaltsgesetz 2002 umzusetzen. 
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Statut für die Landeshauptstadt Linz 1992 (StL. 1992) 

 

§ 16 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffentlich. Die Öffentlichkeit besteht darin, 

daß jedermann nach Maßgabe des vorhandenen Platzes berechtigt ist, zuzuhören und sich 

Aufzeichnungen zu machen. 

(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn es vom (von der) Vorsitzenden oder von 

wenigstens 15 Mitgliedern des Gemeinderates oder von dem Ausschuß, in dem der 

Tagesordnungspunkt vorberaten wurde, oder vom Stadtsenat verlangt und vom 

Gemeinderat nach Entfernung der Zuhörer beschlossen wird. Wenn der Voranschlag oder 

der Rechnungsabschluß behandelt wird, darf die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen 

werden. 

(3) Bei Beratungen in nicht öffentlichen Sitzungen kann ausnahmsweise zur Wahrung 

schutzwürdiger Interessen beschlossen werden, dass und inwieweit Verhandlungen und 

gefasste Beschlüsse über den Schutzbereich des Grundrechts auf 

DatenschutzGrundrechtsschutzbereich des § 1 Datenschutzgesetz 2000 hinaus vertraulich 

sind. Zu einem solchen Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen erforderlich. 

(4) Der Gemeinderat kann beschließen, dass vor oder nach der Gemeinderatssitzung 

eine Bürgerinnen- und Bürgerfragestunde abgehalten wird. 
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Statut für die Stadt Steyr 1992 (StS. 1992) 

  

§ 16 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffentlich. Die Öffentlichkeit besteht darin, 

daß jedermann nach Maßgabe des vorhandenen Platzes berechtigt ist, zuzuhören und sich 

Aufzeichnungen zu machen. 

(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn es vom (von der) Vorsitzenden oder von 

wenigstens neun Mitgliedern des Gemeinderates oder von dem Ausschuß, in dem der 

Tagesordnungspunkt vorberaten wurde, oder vom Stadtsenat verlangt und vom 

Gemeinderat nach Entfernung der Zuhörer (Zuhörerinnen) beschlossen wird. Wenn der 

Voranschlag oder der Rechnungsabschluß behandelt wird, darf die Öffentlichkeit nicht 

ausgeschlossen werden. 

(3) Bei Beratungen in nicht öffentlichen Sitzungen kann ausnahmsweise zur Wahrung 

schutzwürdiger Interessen beschlossen werden, dass und inwieweit Verhandlungen und 

gefasste Beschlüsse über den Schutzbereich des Grundrechts auf 

DatenschutzGrundrechtsschutzbereich des § 1 Datenschutzgesetz 2000 hinaus vertraulich 

sind. Zu einem solchen Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen erforderlich. 

(4) Der Gemeinderat kann beschließen, dass vor oder nach der Gemeinderatssitzung 

eine Bürgerinnen- und Bürgerfragestunde abgehalten wird. 
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Statut für die Stadt Wels 1992 (StW. 1992) 

 

§ 16 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffentlich. Die Öffentlichkeit besteht darin, 

daß jedermann nach Maßgabe des vorhandenen Platzes berechtigt ist, zuzuhören und sich 

Aufzeichnungen zu machen. 

(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn es vom (von der) Vorsitzenden oder von 

wenigstens neun Mitgliedern des Gemeinderates oder von dem Ausschuß, in dem der 

Tagesordnungspunkt vorberaten wurde, oder vom Stadtsenat verlangt und vom 

Gemeinderat nach Entfernung der Zuhörer (Zuhörerinnen) beschlossen wird. Wenn der 

Voranschlag oder der Rechnungsabschluß behandelt wird, darf die Öffentlichkeit nicht 

ausgeschlossen werden. 

(3) Bei Beratungen in nicht öffentlichen Sitzungen kann ausnahmsweise zur Wahrung 

schutzwürdiger Interessen beschlossen werden, dass und inwieweit Verhandlungen und 

gefasste Beschlüsse über den Schutzbereich des Grundrechts auf 

DatenschutzGrundrechtsschutzbereich des § 1 Datenschutzgesetz 2000 hinaus vertraulich 

sind. Zu einem solchen Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen erforderlich. 

(4) Der Gemeinderat kann beschließen, dass vor oder nach der Gemeinderatssitzung 

eine Bürgerinnen- und Bürgerfragestunde abgehalten wird. 
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Landesgesetz vom 4. Juli 1996 über Maßnahmen zum Schutz der Umwelt  

und den Zugang zu Informationen über die Umwelt  

(Oö. Umweltschutzgesetz 1996 - Oö. USchG) 

 

§ 17 

Mitteilungsschranken und Ablehnungsgründe 

(1) Die Mitteilung von Umweltinformationen darf unterbleiben, wenn 

1. sich das Informationsbegehren auf die Übermittlung interner Mitteilungen bezieht; 

2. das Informationsbegehren offenbar missbräuchlich gestellt wurde; 

3. das Informationsbegehren zu allgemein geblieben ist; 

4. 
das Informationsbegehren Material, das gerade vervollständigt wird, noch nicht 

abgeschlossene Schriftstücke oder noch nicht aufbereitete Daten betrifft. 

(2) Andere als die im § 15 Abs. 2 genannten Umweltinformationen sind unbeschadet der 

Mitteilungsschranken des Abs. 1 mitzuteilen, sofern ihre Bekanntgabe keine negativen 

Auswirkungen hat auf: 

1. 
internationale Beziehungen, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder die 

umfassende Landesverteidigung; 

2. den Schutz von Umweltbereichen, auf die sich die Informationen beziehen; 

3. 

die Vertraulichkeit personenbezogener Daten, sofern ein schutzwürdiges Interesse an der 

Geheimhaltung im Sinn datenschutzrechtlicher Bestimmungenim Sinn des 

Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/2013 und der Kundmachung BGBl. I Nr. 132/2015, 

besteht; 

4. 

Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, sofern diese durch innerstaatliches oder 

gemeinschaftliches Recht geschützt sind, um berechtigte wirtschaftliche Interessen, 

einschließlich des öffentlichen Interesses an der Wahrung der Geheimhaltung von 

statistischen Daten und des Steuergeheimnisses, nach Maßgabe des § 18 zu schützen; 

5. Rechte an geistigem Eigentum; 

6. 
die Vertraulichkeit der Beratungen von informationspflichtigen Stellen, sofern eine 

derartige Vertraulichkeit gesetzlich vorgesehen ist; 

7. 

laufende Gerichtsverfahren, die Möglichkeit einer Person, ein faires Verfahren zu 

erhalten, oder die Möglichkeiten einer Behörde, Untersuchungen strafrechtlicher oder 

disziplinarrechtlicher Art durchzuführen. 

(3) Das Interesse einer Partei an der Geheimhaltung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen ist nur schutzwürdig, wenn durch die Veröffentlichung von 

Umweltinformationen ein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis unmittelbar oder mittelbar durch 

die Möglichkeit von Rückschlüssen offengelegt werden kann und dadurch ein nicht nur 
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geringfügiger wirtschaftlicher Nachteil des Inhabers des Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnisses eintreten kann. Besteht dieser wirtschaftliche Nachteil bloß auf Grund 

einer Minderung des Ansehens der Partei in der Öffentlichkeit infolge des Bekanntwerdens 

umweltbelastender Tätigkeiten, besteht kein schutzwürdiges Interesse an der 

Geheimhaltung. 

(4) Die im Abs. 1 und 2 genannten Mitteilungsschranken und Ablehnungsgründe sind 

eng auszulegen, wobei im Einzelfall das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe der 

Umweltinformationen zu berücksichtigen ist. In jedem Einzelfall ist das öffentliche Interesse 

an der Bekanntgabe gegen das Interesse an der Verweigerung der Bekanntgabe 

abzuwägen. Öffentliches Interesse an der Bekanntgabe kann insbesondere im Schutz 

folgender Rechtsgüter liegen: 

1. Schutz der Gesundheit; 

2. Schutz vor nachhaltigen oder schwerwiegenden Umweltbelastungen; 

3. Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 
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Landesgesetz über die Maßnahmen auf dem Gebiet des Weinbaues  

(Oö. Weinbaugesetz - Oö. WBG) 

 

 

§ 9 

Landesweinbaukataster 

(1) Die Behörde hat ein Verzeichnis über alle in Oberösterreich liegenden 

Weinbaubetriebe (Weinbautreibende oder Betreiber von bewilligten Versuchsanlagen), 

Sonderanlagen und Weinbaugrundstücke zu führen (Landesweinbaukataster). Die 

Eintragungen in diesem Verzeichnis haben keine rechtsgestaltende Wirkung. 

(2) Im Landesweinbaukataster sind die Weinbaubetriebe, Sonderanlagen und 

Weinbaugrundstücke nach folgenden Merkmalen zu verzeichnen: 

1. Für den Weinbaubetrieb und die Sonderanlage: 

a) 
Name und Anschrift der oder des Weinbautreibenden oder der Betreiberin oder des 

Betreibers der Versuchs- oder der Sonderanlage; 

b) 
Zahl, Fläche und genaue Bezeichnung der zum Betrieb oder zur Sonderanlage 

gehörenden Weinbaugrundstücke; 

c) allfällige vorhandene Betriebsnummer; 

d) 
Zweck der Pflanzung (z. B. Ertragsweingarten; Vorstufen- oder Basisanlagen zur 

Gewinnung von Rebvermehrungsgut) oder des Versuchs; 

e) gewährte Pflanzungsrechte aus der regionalen Reserve und deren Erlöschen; 

f) Wiederbepflanzungsrechte und deren Erlöschen. 

2. Für jedes Weinbaugrundstück: 

a) Grundstücksnummer, Einlagezahl und Katastralgemeinde; 

b) Flächenausmaß des Grundstücks; 

c) Name und Anschrift der Eigentümerin oder des Eigentümers des Grundstücks; 

d) 
Name und Anschrift der oder des Weinbautreibenden oder der Betreiberin oder des 

Betreibers der Versuchs- oder der Sonderanlage; 

e) gepflanzte Rebsorten; 

f) Zeitpunkt und Ausmaß von Pflanzungen und Rodungen. 

(3) Die oder der Weinbautreibende, die Inhaberin oder der Inhaber einer Bewilligung für 

das Pflanzen zu Versuchszwecken und die Betreiberin oder der Betreiber der Sonderanlage 

hat der Behörde die für die Führung des Landesweinbaukatasters erforderlichen Angaben 

gemäß Abs. 2 binnen einem Monat nach Eintritt einer Änderung in den Weinbau-, Besitz- 

oder Bewirtschaftungsverhältnissen zu melden. Bei Änderung in den Besitz- oder 
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Bewirtschaftungsverhältnissen ist die Meldung von den künftig bewirtschaftenden Personen 

zu erstatten. 

(4) Die im Landesweinbaukataster enthaltenen personenbezogenen DatenDaten dürfen 

automationsunterstützt verarbeitet werden. Die personenbezogenen DatenDaten des 

Landesweinbaukatasters dürfen zum Zweck des Vollzugs dieses Landesgesetzes sowie zum 

Zweck des Vollzugs des Weingesetzes 1999, BGBl. I Nr. 141, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 13/2006, an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde und die 

Bundeskellereiinspektion übermittelt werden. Die Verarbeitung der personenbezogenen 

DatenDaten gemäß Abs. 2 zu den hier genannten Zwecken kann in einem 

Informationsverbundsystem im Sinn des § 50 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I 

Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 13/2005, erfolgen; 

Betreiberin dieses Informationsverbundsystems ist die Landesregierung. 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2006/13
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_165_1/1999_165_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_165_1/1999_165_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2005/13
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Landesgesetz über den Abschluss von Wetten und das Vermitteln  

von Wetten und Wettkunden 

 

§ 7 

Jugend- und Wettkundenschutz 

(1) Nur volljährigen Personen darf die Teilnahme an einer Wette ermöglicht werden. Nur 

volljährige Personen dürfen als Wettkunden vermittelt werden. Im Zweifelsfall ist die 

Volljährigkeit durch einen amtlichen Lichtbildausweis nachzuweisen, der den Anforderungen 

des § 40 Abs. 1 Bankwesengesetz, BGBl. Nr. 532/1993, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 59/2014, entspricht. 

(2) Das Wettunternehmen hat für jede Wettkundin bzw. jeden Wettkunden für Wetten an 

einem Wettterminal oder für Wetten, bei denen der Wetteinsatz pro Wettabschluss einen 

Betrag von 70 Euro übersteigt, eine laufend nummerierte Wettkundenkarte auszustellen. Für 

Wettterminals, bei denen auf andere Weise die Einhaltung der Bestimmung des Abs. 1 

sichergestellt wird, ist bei einem Wetteinsatz pro Wettabschluss bis zu einem Betrag von 

70 Euro keine Wettkundenkarte erforderlich. 

(3) Auf Wettkundenkarten ist der Name des Wettunternehmens sowie Name, 

Geburtsdatum und Lichtbild der Wettkundin bzw. des Wettkunden sowie das (Erst-

)Ausstellungsdatum anzubringen; dabei ist sicherzustellen, dass pro Wettkundin bzw. 

Wettkunden nur eine Karte ausgestellt ist, oder, wenn mehrere Karten für eine Wettkundin 

bzw. Wettkunden ausgestellt wurden, jeweils nur eine Karte gültig ist und nur diese Karte zur 

Teilnahme an der Wette berechtigt. Die Wettkundin oder der Wettkunde darf seine 

Wettkundenkarte keiner anderen Person überlassen. 

(4) Zum Zweck der Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen zum Schutz der Jugend, 

der Wettkundinnen und Wettkunden sowie der Geldwäschevorbeugung hat jedes 

Wettunternehmen ein Verzeichnis der gültigen Wettkundenkarten sowie der Daten des 

amtlichen Lichtbildausweises, mit dem die Identität nachgewiesen wurde, zu führen und über 

Verlangen der Landesregierung zu übermitteln. 

(5) Zum Zweck der Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen zum Schutz der 

Wettkundinnen und Wettkunden sowie der Geldwäschevorbeugung hat jedes 

Wettunternehmen über Wetten, bei denen der Wetteinsatz pro Wettabschluss einen Betrag 

von 70 Euro übersteigt, ein elektronisches Wettbuch zu führen. 

(6) Im Wettbuch sind folgende personenbezogene DatenDaten über einen Zeitraum von 

drei Jahren zu speichern, über Verlangen der Landesregierung zu übermitteln und nach 

Ablauf von drei Jahren zu löschen: 

1. Identität der Wettkundin oder des Wettkunden; 

2. Tag und Zeit des Wettabschlusses; 

3. Einsatz und möglicher Gewinn (Wettquote); 

4. Wettgegenstand. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_532_0/1993_532_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2014/59
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(7) Jede Person kann sich von der Teilnahme an einer Wette selbst sperren lassen 

(Selbstsperre). Die Selbstsperre erfolgt durch schriftliche Mitteilung an das 

Wettunternehmen. Das Wettunternehmen kann Personen ohne Angabe von Gründen von 

der Teilnahme an einer Wette ausschließen. 

(8) Entsteht bei einer Wettkundin oder einem Wettkunden die begründete Annahme, 

dass Häufigkeit und Intensität ihrer bzw. seiner Teilnahme an einer Wette für den Zeitraum, 

in welchem sie bzw. er mit dieser Intensität und Häufigkeit spielt, das Existenzminimum 

gefährden, hat das Wettunternehmen mit der betroffenen Person ein Gespräch zu führen. In 

diesem ist über die Gefahren der Teilnahme an Wetten für das Entstehen von Wettsucht 

einschließlich ihrer negativen Auswirkungen sowie über die Möglichkeiten von Beratungs- 

und Abklärungsgesprächen in geeigneten Einrichtungen zu informieren sowie auf die 

Möglichkeit einer Sperre hinzuweisen. 

(9) Kann die betroffene Person die begründete Annahme, dass das Existenzminimum 

gefährdet ist, nicht glaubhaft widerlegen, oder verweigert sie das Beratungsgespräch oder 

wird durch das Beratungsgespräch bestätigt, dass der Verdacht begründet ist, so hat das 

Wettunternehmen die betroffene Person zu sperren. 

(10) Das Wettunternehmen hat sicherzustellen, dass ihm Gründe für die Annahme im 

Sinn des Abs. 8 von seinen Arbeitnehmern oder vom Personal in den Wettannahmestellen 

weitergeleitet werden. 

(11) Über die durchgeführten Gespräche und Sperren sowie Spielerschutzschulungen ist 

der Landesregierung alle sechs Monate in anonymisierter Form zu berichten. 

 

§ 12 

DatenverarbeitungVerwenden von Daten 

(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, folgende personenbezogene Daten zu 

verarbeiten:Die Landesregierung ist ermächtigt, folgende Daten automationsunterstützt zu 

verwenden: 

1. 
Identifikations- und Erreichbarkeitsdaten des Wettunternehmens sowie der 

Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers, 

2. Daten zur Beurteilung der Verlässlichkeit gemäß § 3, 

3. Daten über die Wettannahmestellen und Wettterminals und 

4. Daten über den Beginn, die Dauer und das Erlöschen der Bewilligung. 

(2) Die Landesregierung ist verpflichtet, den Bezirksverwaltungsbehörden sowie der 

Landespolizeidirektion die Daten nach Abs. 1 zu übermitteln, soweit diese Daten für die 

Vollziehung dieses Gesetzes erforderlich sind. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde und die Landespolizeidirektion hat die 

Landesregierung über den Ausgang eines Verfahrens nach § 11 oder eines 

Verwaltungsstrafverfahrens nach § 15 zu informieren. 

 


